
Internationale Leitlinien 
und Empfehlungen zu HIV/Aids 

in Gefängnissen





Rat der Europäischen Union – Ministerrat

Empfehlung Nr. R (98) 71

des Ministerrats an die Mitgliedstaaten 
hinsichtlich der ethischen und 
organisatorischen Aspekte der 
Gesundheitsversorgung in Haftanstalten

(beschlossen durch den Ministerrat am 8. April 1998,
auf dem 627. Treffen der stellvertretenden Minister)*

Nach den Bestimmungen in Artikel 15.b der Satzung des Rats der Eu-

ropäischen Union empfiehlt der Ministerrat

angesichts der Tatsache, dass die medizinische Versorgung der Per-

sonen in Freiheit und in Haftanstalten auf den gleichen ethischen

Grundsätzen beruhen sollte;

im Bewusstsein, dass Respekt gegenüber den Grundrechten der

Häftlinge bedeutet, dass ihnen Präventivmaßnahmen und Gesund-

heitsversorgung gleicher Qualität wie der Allgemeinheit geboten

werden; 

in Anerkennung der Tatsache, dass die Ärzte in Haftanstalten oft

vor schwierigen Problemen stehen, welche oft aus sich widerspre-

chenden Erwartungen von Anstaltsleitung und Häftlingen rühren und

deren Folgen vom Arzt daher die Einhaltung sehr strenger ethischer

Richtlinien verlangen; 

angesichts der Tatsache, dass es im Interesse des Arztes sowie des

übrigen medizinischen Personals einer Haftanstalt, der Insassen und

der Anstaltsleitung liegt, künftig klare Vorstellungen über das Recht

auf Gesundheitsversorgung in Haftanstalten und die besondere Rolle
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1 Gemäß Regel 10.2c der Verfahrensordnung für die Treffen der stellvertretenden Minister wird
auf Verlangen der dänischen Delegation folgende Einschränkung aufgenommen: „Paragraph
72 des Anhangs  ist für Dänemark nicht annehmbar in dem Ausmaß, dass es die Durchführung
von Leibesvisitationen durch andere Personen als Ärzte erlaubt. Nach Auffassung der dänischen
Behörden sollte eine Untersuchung von Körperhöhlen nur mit dem Einverständnis der betref-
fenden Person erfolgen.“

* Übersetzung: D & D International GmbH, Berlin



des Arztes einer Haftanstalt sowie des übrigen medizinischen Perso-

nals zu haben; 

unter Berücksichtigung der Tatsache, dass in Haftanstalten bestimm-

te Problemsituationen wie z.B. Überbelegung, Infektionskrankheiten,

Drogenabhängigkeit, psychische Störungen, Gewalt, Beschränkung

auf die Haftzelle oder Leibesvisitationen solide ethische Grundsätze

bei Ausübung medizinischer Tätigkeiten erfordern; 

mit dem Gedanken an das Europäische Menschenrechtsübereinkom-

men, die Europäische Sozialcharta und das Menschenrechtsüberein-

kommen zur Biomedizin;

unter Berücksichtigung des Europäischen Menschenrechtsüberein-

kommens zur Verhütung von Folter und grausamer, unmenschlicher

oder erniedrigender Behandlung oder Strafe und der Empfehlungen

zur Gesundheitsversorgung in Haftanstalten, die im dritten allgemei-

nen Bericht über die Arbeit des Europäischen Komitees zur Verhütung

von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder

Bestrafung zusammengefasst wurden;

mit Verweis auf seine Empfehlung Nr. R (87) 3 über die Grundsätze

des Strafvollzugs in Europa, die hilft, ein Mindestmaß an Menschlich-

keit und Menschenwürde in Haftanstalten zu gewährleisten;

mit Erinnerung an Empfehlung Nr. R (90) 3 über medizinische For-

schung am Menschen und Empfehlung Nr. R (93) 6 über die kriminalis-

tischen Aspekte der Kontrolle ansteckender Krankheiten, einschließ-

lich Aids, und damit verbundener gesundheitlicher Probleme in Haft-

anstalten, sowie an den WHO-Leitfaden von 1993 über HIV-Infektion

und Aids in Haftanstalten;

mit dem Gedanken an Empfehlung 1235 (1994) über Psychiatrie

und Menschenrechte sowie Empfehlung 1257 (1995) über die Haftbe-

dingungen in den Mitgliedsstaaten des Rats der Europäischen Union,

die von der parlamentarischen Versammlung des Rats der Europäi-

schen Union erstellt wurden;

mit Verweis auf die Grundsätze der Medizinethik zum Schutz Inhaf-

tierter und Strafgefangener vor Folter und grausamer, unmenschlicher

oder erniedrigender Behandlung oder Strafe, die 1982 von der UN-Ge-

neralversammlung beschlossen wurden;

mit Verweis auf bestimmte Erklärungen des Weltärztebunds (WMA)

zur Medizinethik, insbesondere die Deklaration von Tokio (1975), die
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Deklaration von Malta über Hungerstreikende (1991) und die Erklä-

rung zu Leibesvisitationen bei Häftlingen (1993);

unter Beachtung aktueller Reformen verschiedener Mitgliedsstaa-

ten im Bereich Struktur, Organisation und Regulierung der Gesund-

heitsversorgung in Haftanstalten, besonders im Zusammenhang mit

Reformen ihres Gesundheitswesens; 

unter Berücksichtigung der verschiedenen Verwaltungsstrukturen

der Mitgliedsstaaten, die jeweils eine Umsetzung der Empfehlungen

auf nationaler Ebene und auf Ebene kleinerer Verwaltungseinheiten

erfordert; 

den Regierungen der Mitgliedsstaaten:

� die im Anhang dieser Empfehlung aufgeführten Grundsätze und

Empfehlungen bei der Überarbeitung ihrer Gesetzgebung und

Verfahren im Bereich der Gesundheitsversorgung in Haftanstal-

ten zu berücksichtigen;

� diese Empfehlung und den erläuternden Bericht dazu so weit wie

möglich zu verbreiten; besonders unter Personen und Gremien,

die Präventivmaßnahmen und Gesundheitsversorgung in Haft-

anstalten organisieren.

Anhang zu Empfehlung Nr. R (98) 7

I. Die wichtigsten Merkmale des Rechts 
auf Gesundheitsversorgung in Haftanstalten

A. Zugang zu einem Arzt

1. Wenn es sein Gesundheitszustand erfordert, sollte jeder Häftling,

unabhängig von der Vollzugsform seiner Haft, bei Haftantritt und

während seiner Haftzeit jederzeit und unverzüglich Zugang zu ei-

nem Arzt oder zu einer ausgebildeten Krankenschwester haben.

Bei seiner Aufnahme in die Haftanstalt sollte jeder Häftling medizi-

nisch untersucht werden. Besonderes Augenmerk sollte dabei auf

der Diagnose von psychischen Störungen, der psychologischen Ge-

wöhnung an die Haftanstalt, von Entzugserscheinungen aufgrund
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von Drogen-, Medikamenten- oder Alkoholkonsum sowie auf der

Diagnose von ansteckenden und chronischen Krankheiten liegen. 

2. Zur Gewährleistung der Gesundheitsversorgung der Häftlinge soll-

ten in großen Vollzugseinrichtungen Ärzte und ausgebildete Kran-

kenschwestern, je nach Zahl, Fluktuation und durchschnittlichem

Gesundheitszustand der Insassen, auf Vollzeitbasis zur Verfügung

stehen. 

3. Die medizinische Abteilung einer Haftanstalt sollte zumindest in

der Lage sein, ambulante Patienten und Notfälle zu behandeln.

Macht der Gesundheitszustand eines Insassen eine Behandlung er-

forderlich, die nicht in der Haftanstalt erfolgen kann, sollte alles

unternommen werden, um die erforderliche Behandlung unter

Wahrung aller Sicherheitsmaßnahmen in Einrichtungen außerhalb

der Haftanstalt zu ermöglichen. 

4. Häftlinge sollten bei Bedarf zu jeder Tages- und Nachtzeit Zugang

zu einem Arzt haben. Es sollte sich stets eine in erster Hilfe ausge-

bildete Person auf dem Gelände der Haftanstalt befinden. Tritt ein

ernster Notfall auf, sollten der Arzt, ein Krankenpfleger und die

Anstaltsleitung informiert werden. Aktive Mithilfe und Einsatz sei-

tens des Wachpersonals ist unbedingt notwendig. 

5. Zugang zu psychiatrischer Behandlung und Beratung sollte ge-

währleistet sein. Größere Vollzugseinrichtungen sollten über ein ei-

genes Team von Psychiatern verfügen. Ist ein solcher, zum Beispiel

in kleineren Einrichtungen, nicht vorhanden, sollte die Behandlung

durch einen privat oder in einem Krankenhaus praktizierenden Psy-

chiater gewährleistet werden.

6. Jeder Häftling sollte die Dienste eines ausgebildeten Zahnarztes in

Anspruch nehmen können.

7. Die Anstaltsleitung sollte Kontakte und eine Zusammenarbeit mit

öffentlichen und privaten Gesundheitseinrichtungen vor Ort orga-

nisieren. Da es nicht einfach ist, innerhalb einer Haftanstalt eine

angemessene Behandlung für drogen-, alkohol- oder medikamen-

tenabhängige Insassen anzubieten, sollten externe Fachärzte, die

Abhängigen in Freiheit zur Seite stehen, zur Beratung und auch

Behandlung herbeigezogen werden. 

8. Gegebenenfalls sollten spezielle Leistungen für weibliche Häftlinge

angeboten werden. Schwangere Insassinnen sollte medizinisch über-
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wacht werden und die Möglichkeit haben, ihr Kind in einem Kran-

kenhaus, das ihren Bedürfnissen am besten entspricht, außerhalb

des Gefängnisses zur Welt zu bringen. 

9. Auf dem Weg in ein Krankenhaus sollte der Patient, falls erforder-

lich, von einem Krankenpfleger oder einem Mitglied des medizini-

schen Personals begleitet werden. 

B. Gleichstellung in der Versorgung

10. Die Gesundheitspolitik im Strafvollzug sollte in die Gesundheits-

politik auf nationaler Ebene eingebunden und mit ihr abgestimmt

sein. Aufgabe der Gesundheitsdienste in Haftanstalten sollte die

Bereitstellung medizinischer, psychiatrischer und zahnmedizinischer

Behandlung sowie die Umsetzung von Hygiene- und Präventiv-

maßnahmen in mit der für die allgemeine Bevölkerung vergleich-

barer Qualität sein. Die Ärzte einer Haftanstalt sollten sich Fach-

ärzte hinzuziehen dürfen. Falls eine zweite Meinung erforderlich

ist, so ist es Aufgabe des Gesundheitsdienstes, die Einholung einer

solchen zu veranlassen.

11. Der Gesundheitsdienst einer Haftanstalt sollte über ausreichend

und gut ausgebildetes medizinisches Personal, Pflegepersonal und

technisches Personal sowie über geeignete Räumlichkeiten, Aus-

stattung und Geräte in gleicher oder zumindest vergleichbarer

Qualität, wie man sie außerhalb der Haftanstalt findet, verfügen.

12. Bei der Qualitätskontrolle in den Bereichen Hygiene, Gesundheits-

versorgung und Organisation von Gesundheitsdiensten in Haft-

anstalten sollte entsprechend der nationalen Gesetzgebung das

Gesundheitsministerium eine stärkere Rolle spielen. Eine klare

Trennung von Verantwortungsbereichen und Amtsbefugnissen

zwischen dem Gesundheitsministerium und anderen für die Um-

setzung einer integrierten Gesundheitspolitik in Haftanstalten

zuständigen Ministerien sollte vorgenommen werden. 
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C. Einverständnis des Patienten und Schweigepflicht

13. Die Einhaltung der ärztlichen Schweigepflicht sollte, wie bei je-

dem anderen Mitglied der Bevölkerung, gewährleistet und eben-

so respektiert werden.

14. Sofern ein Häftling nicht an einer Krankheit leidet, die es ihm un-

möglich macht, seinen Gesundheitszustand einzuschätzen, sollte er

vor jeder körperlichen Untersuchung bzw. jeder Untersuchung seiner

Körperstoffe vom Arzt um seine Einverständniserklärung gebeten

werden, außer in gesetzlich geregelten Ausnahmefällen. Die Gründe

für jedwede Untersuchung sollten dem Häftling offen erklärt und

von ihm verstanden werden. Weiterhin sollten den Häftlingen auch

die Indikation für die Verabreichung von Medikamenten und dabei

möglicherweise auftretende Nebenwirkungen erklärt werden. 

15. Eine Einverständniserklärung sollte bei psychisch kranken Patien-

ten erwirkt werden sowie in Situationen, in denen sich ärztliche

Pflichten und Sicherheitserfordernisse nicht decken, zum Beispiel

bei Verweigerung von medizinischer Behandlung oder Nahrung.

16. Jede Abweichung vom Grundsatz der Selbstbestimmung sollte auf

gesetzlichen Regelungen beruhen und von den gleichen Grundsät-

zen geleitet sein, die auf die Gesamtbevölkerung zutreffen. 

17. Untersuchungshäftlinge sollten Anspruch auf Behandlung durch

ihren eigenen Arzt außerhalb der Haftanstalt haben, wenn sie die

Kosten dafür tragen. 

Verurteilte Häftlinge dürfen um eine zweite ärztliche Meinung

bitten, und der Arzt einer Haftanstalt sollte einen solchen Antrag

wohlwollend prüfen. Die Entscheidung über die Bewilligung eines

solchen Antrags liegt jedoch letztendlich in seiner Zuständigkeit.

18. Bei jeder Verlegung in eine andere Haftanstalt sollte ein Transfer

der vollständigen medizinischen Unterlagen erfolgen. Beim Trans-

fer der Dokumente sollte deren Vertraulichkeit gewahrt bleiben.

Häftlinge sollten über den Transfer ihrer medizinischen Unterlagen

informiert werden. Sie sollten entsprechend der nationalen Gesetz-

gebung das Recht haben, Einspruch gegen den Transfer zu erheben. 

Jeder Häftling sollte bei seiner Entlassung alle wichtigen Infor-

mationen über seinen Gesundheitszustand in schriftlicher Form

zur Weitergabe an seinen Hausarzt erhalten.
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D. Fachliche Unabhängigkeit

19. In Haftanstalten tätige Ärzte sollte jeden einzelnen Insassen nach

den gleichen Maßstäben der Gesundheitsversorgung behandeln

wie Patienten der allgemeinen Bevölkerung außerhalb einer Haft-

anstalt. Die Gesundheit der Insassen sollte für den Arzt stets obers-

te Priorität haben. 

20. Medizinische Entscheidungen und andere Bewertungen des Ge-

sundheitszustandes inhaftierter Personen sollten ausschließlich von

medizinischen Kriterien geleitet sein. Das medizinische Personal

sollte im Rahmen seiner Qualifikationen und Befugnisse völlig un-

abhängig arbeiten. 

21. Krankenpfleger und andere Mitarbeiter des Pflegepersonals sollten

unter direkter Aufsicht des Oberarztes arbeiten, und dieser sollte

medizinischem Hilfspersonal nur Aufgaben übertragen, die vom Ge-

setz und gemäß ethischen Richtlinien gestattet sind. Die Qualität der

medizinischen Dienstleistungen und der Krankenpflege sollte durch

eine qualifizierte, dazu ermächtigte Person überprüft werden. 

22. Das medizinische Personal sollte keine geringere Vergütung erhal-

ten als in anderen Bereichen des öffentlichen Gesundheitswesens

üblich.

II. Die besondere Aufgabe des Arztes und des übrigen 
medizinischen Personals im Hinblick auf die spezifische 
Umwelt in einer Haftanstalt 

A. Allgemeine Anforderungen

23. Wichtigste Aufgabe des Arztes einer Haftanstalt ist die medizini-

sche Betreuung und Beratung aller Insassen, die seiner ärztlichen

Verantwortung unterliegen.

24. Dazu sollte auch die Beratung der Anstaltsleitung bezüglich der

Ernährung oder des Lebensumfelds der Insassen sowie der Hygie-

ne und der Sanitäranlagen gehören. 

25. Das medizinische Personal sollte die Anstaltsleitung und das Wach-

personal über gesundheitliche Belange informieren und wenn nö-

tig auch schulen.
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B. Information, Prävention und 
Aufklärung in gesundheitlichen Belangen

26. Bei Aufnahme in die Haftanstalt sollte jede Person darüber infor-

miert werden, welche Rechte und Pflichten sie hat, welche inter-

nen Vorschriften es in der Einrichtung gibt und wie bzw. wo sie

Hilfe und Rat erhalten kann. Diese Informationen sollten für jeden

Insassen verständlich sein. Analphabeten sollten gesonderte An-

leitungen erhalten. 

27. In allen Haftanstalten sollte ein Programm zur Gesundheitsauf-

klärung entwickelt werden. Sowohl die Insassen als auch die An-

staltsleitung sollten grundlegendes Informationsmaterial zur Ge-

sundheitsförderung erhalten, das die Gesundheitsversorgung von

inhaftierten Personen zum Inhalt hat. 

28. Die Vorteile freiwilliger und anonymer Untersuchungen zur Dia-

gnose ansteckender Krankheiten sowie die möglichen negativen

Folgen von Hepatitis, Geschlechtskrankheiten, Tuberkulose oder

HIV-Infektionen sollten betont werden. Personen, die sich freiwil-

lig einem Test unterziehen, haben Anspruch auf eine nachfolgen-

de ärztliche Beratung.

29. Das Gesundheitsaufklärungsprogramm sollte die Annahme eines

gesunden Lebenswandels fördern und den Häftlingen dabei hel-

fen, richtige Entscheidungen hinsichtlich ihrer Gesundheit und der

Gesundheit ihrer Familien, des Erhalts und Schutzes ihrer persönli-

chen Unversehrtheit und der Minderung der Abhängigkeits- und

Rückfallgefahr zu treffen. Insassen sollen so zur Teilname an Ge-

sundheitsprogrammen, die ihnen auf schlüssige Art und Weise

Verhaltensweisen und Strategien zur Minimierung gesundheitli-

cher Risiken erläutern, motiviert werden.

C. Besondere Formen der Pathologie und Präventivmaß-
nahmen in der Gesundheitsversorgung in Haftanstalten

30. Jedes Anzeichen körperlicher Gewalt, das während der medizini-

schen Untersuchung bei Aufnahme in die Haftanstalt festgestellt

wird, sollte der Arzt, zusammen mit diesbezüglichen Aussagen des
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Patienten und seinen eigenen Schlussfolgerungen, vollständig auf-

zeichnen. Mit Einverständnis des Häftlings sollten diese Informatio-

nen auch der Anstaltsleitung zugänglich gemacht werden. 

31. Fälle von während der Haft auftretender Gewalt gegenüber Insas-

sen sollten den zuständigen Behörden gemeldet werden. Jedoch

sollte dies immer nur mit Einverständnis des betroffenen Häftlings

geschehen. 

32. In bestimmten Ausnahmefällen darf unter strenger Einhaltung der

Grundsätze der Berufsethik auf eine Einverständniserklärung des

Häftlings verzichtet werden, insbesondere dann, wenn es der Arzt

als seine höhere Verantwortung gegenüber dem Patienten bzw.

den übrigen Personen in der Haftanstalt betrachtet, einen Vorfall

zu melden, der eine ernste Gefahr darstellt. Wenn angebracht, soll-

te der Gesundheitsdienst in regelmäßigen Abständen statistische

Daten über beobachtete Verletzungen erfassen, damit er die An-

staltsleitung und die zuständigen Ministerien – unter Beachtung

der nationalen Datenschutzgesetze – darüber informieren kann.

33. Die Mitarbeiter des Wachpersonals sollten adäquate Schulungen

im medizinischen Bereich erhalten, damit sie eventuell von ihnen

beobachtete gesundheitliche Probleme körperlicher und psychi-

scher Art melden können. 

D. Die fachliche Ausbildung des 
medizinischen Personals von Haftanstalten 

34. Ärzte einer Haftanstalt sollten sowohl auf dem Gebiet der Allge-

meinmedizin als auch der Psychiatrie über gute Sachkenntnisse ver-

fügen. Ihre Schulung sollte den Erwerb von theoretischem Grund-

wissen, Verständnis für das Umfeld in einer Haftanstalt und seine

Auswirkungen auf die Ausübung ihres Berufs, eine Bewertung ih-

rer Fähigkeiten und ein Praktikum unter Aufsicht eines dienstälte-

ren Kollegen umfassen. Zusätzlich sollten ihnen regelmäßige Wei-

terbildungsmaßnahmen angeboten werden. 

35. Auch das übrige medizinische Personal sollte entsprechend geschult

werden und dabei über die Funktionsweise von Haftanstalten so-

wie für sie relevante Strafvollzugsvorschriften informiert werden.
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III. Die Organisation der Gesundheitsversorgung in 
Haftanstalten mit Bezug auf den Umgang mit 
bestimmten, häufig auftretenden Problemen

A. Übertragbare Krankheiten, insbesondere: 
HIV-Infektion und Aids, Tuberkulose, Hepatitis

36. Es sollten entsprechende präventive Maßnahmen ergriffen wer-

den, um sexuell übertragbare Krankheiten in Haftanstalten zu

vermeiden. 

37. Ein HIV-Test sollte ausschließlich mir dem Einverständnis der In-

sassen, anonym und entsprechend der nationalen Gesetzgebung

durchgeführt werden. Vor und nach dem Test sollte eine intensive

psychologische Beratung angeboten werden.

38. Die Isolation von Patienten mit ansteckenden Krankheiten ist nur

dann gerechtfertigt, wenn eine solche Maßnahme auch außerhalb

der Haftanstalt aus den gleichen medizinischen Gründen ergriffen

werden würde.

39. HIV-positive Personen sollten, mit Ausnahme von den Sonderrege-

lungen in Abschnitt 40, in keiner Form von den anderen isoliert

werden. 

40. Insassen, die ernsthaft an aidsbedingten Krankheiten leiden, soll-

ten in der medizinischen Abteilung der Haftanstalt behandelt und

nicht unbedingt völlig isoliert werden. Eine Isolation von Patien-

ten, die vor Ansteckung mit Infektionskrankheiten durch andere

Patienten geschützt werden müssen, sollte nur dann erfolgen,

wenn eine solche Maßnahme in ihrem eigenen Interesse notwendig

ist, um sie vor Ansteckung mit interkurrenten* Infektionen zu be-

wahren – vor allem dann, wenn ihr Immunsystem stark geschwächt

ist. 

41. Werden Fälle von Tuberkulose diagnostiziert, sollten entspre-

chend der nationalen Gesetzgebung alle notwendigen Maßnah-

men unternommen werden, um eine Ausbreitung dieser Infektion

zu vermeiden. Die Behandlungsmethoden sollten den Maßstäben

außerhalb von Haftanstalten entsprechen. 
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42. Allen Insassen und Mitarbeitern einer Haftanstalt sollte eine Imp-

fung gegen Hepatitis B angeboten werden, da sie den einzigen

wirksamen Schutz gegen die Verbreitung von Hepatitis B darstellt.

Da Hepatitis B und C hauptsächlich beim intravenösen Drogen-

konsum, durch Blut oder Samenflüssigkeit übertragen wird, soll-

ten Informationen und entsprechende Präventionsmöglichkeiten

bereitgestellt werden.

B. Drogen-, Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit: 
Verwaltung der Apotheke und Ausgabe von Medikamenten

43. Die Betreuung von Häftlingen mit Alkohol- und Drogenproble-

men, insbesondere die Unterstützung für Drogenabhängige,

muss laut Empfehlung der „Pompidou-Gruppe“, einer Arbeits-

gruppe zur Bekämpfung von Drogenmissbrauch und illegalem

Drogenhandel, ausgebaut und verbessert werden. Dies erfordert

eine hinreichende Aus- und Weiterbildung des Personals der

Haftanstalten und eine Verbesserung der Zusammenarbeit mit

externen Beratungsdiensten, um eine kontinuierliche Weiterfüh-

rung der Therapie nach der Entlassung in die Freiheit zu gewähr-

leisten. 

44. Der Arzt einer Haftanstalt sollte die Häftlinge ermutigen, das Netz

sozialer oder psychotherapeutischer Hilfsangebote in Anspruch zu

nehmen, um den Missbrauch von Drogen, Medikamenten und Al-

kohol zu verhindern. 

45. Die Behandlung von Entzugserscheinungen aufgrund von Drogen-,

Alkohol- oder Medikamentenmissbrauch sollte in Haftanstalten

nach den gleichen Richtlinien wie außerhalb der Anstalt erfolgen. 

46. Unterzieht sich ein Häftling einem Entzug, sollte ihn der Arzt dazu

ermutigen, während seiner Haft und auch nach der Entlassung al-

les Nötige zu unternehmen, um einen Rückfall in die Abhängig-

keit zu vermeiden. 

47. Inhaftierten Personen sollte die Konsultation eines spezialisierten

internen oder externen psychologischen Beraters ermöglicht wer-

den, der ihnen während ihrer Haftzeit und während der Betreu-

ung nach ihrer Entlassung die nötige Unterstützung gibt. Solche
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psychologischen Berater sollten auch an Weiterbildungsmaßnah-

men für das Wachpersonal mitwirken.

48. Soweit angemessen, sollte es den Häftlingen erlaubt sein, ihre

vom Arzt verordneten Medikamente bei sich zu tragen. Stellen

die Medikamente jedoch in Überdosis eine Gefahr dar, sollten sie

einbehalten und nur die jeweilige Tagesdosis an sie ausgegeben

werden. 

49. Bei Bedarf sollte der Arzt der Haftanstalt in Zusammenarbeit mit

einem sachkundigen pharmazeutischen Berater eine umfassende

Liste aller Medikamente und Arzneimittel erstellen, die gewöhn-

lich vom Gesundheitsdienst verschrieben werden. Die Verantwor-

tung für ärztlich verordnete Medikamente sollte ausschließlich

beim medizinischen Personal liegen, und Medikamente sollten

nur durch dazu befugtes Personal ausgegeben werden.

C. Haftunfähikeit: schwere körperliche Behinderung, 
hohes Alter, Prognose eines baldigen Todes

50. Schwer körperbehinderte Häftlinge und Häftlinge fortgeschritte-

nen Alters sollten so untergebracht werden, dass sie ein so norma-

les Leben wie möglich führen können, und nicht von den übrigen

Häftlingen isoliert werden. Ähnliche bauliche Maßnahmen wie

außerhalb von Haftanstalten sollten durchgeführt werden, um an

den Rollstuhl gebundene und anderweitig behinderte Personen

zu unterstützen.

51. Der Zeitpunkt der Verlegung eines Patienten mit der Prognose ei-

nes baldigen Todes in ein externes Krankenhaus sollte auf Grundla-

ge medizinischer Erwägungen entschieden werden. Diese Patien-

ten im Endstadium ihrer Krankheit sollten während der Wartezeit

auf eine solche Verlegung eine optimale Krankenpflege in der me-

dizinischen Abteilung der Haftanstalt erhalten. In solchen Fällen

sollten Vorkehrungen für eine Kurzzeitpflege in einem externen

Hospiz getroffen werden. Die Möglichkeit einer Haftverschonung

aus medizinischen Gründen sollte geprüft werden.
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D. Psychiatrische Auffälligkeiten, psychische Störungen 
und schwere Persönlichkeitsstörungen, Suizidgefahr 

52. Die Anstaltsleitung und das für psychische Gesundheit zuständige

Ministerium sollten bei der Einrichtung psychiatrischer Dienste für

Häftlinge zusammenarbeiten. 

53. Aufgabe der psychologischen und sozialen Dienste einer Haft-

anstalt sollte die Unterstützung der Insassen mit Hilfe und Rat

sowie die Stärkung ihrer Bewältigungs- und Anpassungsfähigkei-

ten sein. Diese Dienste sollten unter Beachtung ihrer jeweiligen

Aufgabengebiete ihre Tätigkeiten miteinander koordinieren. Ihre

fachliche Unabhängigkeit sollte mit der nötigen Rücksicht auf die

speziellen Umstände im Umfeld einer Haftanstalt gewährleistet

sein.

54. Aufgrund von Sexualstraftaten Verurteilte sollten während ihres

Aufenthalts in der Haftanstalt und danach eine psychiatrische und

psychologische Untersuchung und entsprechende Behandlung an-

geboten bekommen.

55. Häftlinge, die unter schweren psychischen Störungen leiden, soll-

ten in einer angemessen ausgestatteten Krankeneinrichtung mit

entsprechend ausgebildetem Personal untergebracht und betreut

werden. Ein Psychiater sollte über die Einweisung von Insassen in

ein öffentliches Krankenhaus entscheiden, und eine solche Ent-

scheidung muss von den zuständigen Behörden genehmigt wer-

den. 

56. Ist eine Haft von Patienten mit psychologischen Störungen unum-

gänglich, sollte sie auf ein absolutes Minimum beschränkt und so-

bald wie möglich durch eine kontinuierliche Einzelpflege abgelöst

werden. 

57. Unter außergewöhnlichen Umständen darf, während man auf das

Einsetzen der beruhigenden Wirkung entsprechender Medika-

mente wartet, kurzzeitig körperlicher Zwang auf Patienten mit

schweren psychischen Störungen angewendet werden.

58. Die Suizidgefahr sollte ständig durch das medizinische Personal

und das Wachpersonal beurteilt werden. In Krisensituationen soll-

ten je nach Angemessenheit physische Zwangsmaßnahmen zur

Vermeidung von Selbstverletzungen, andauernde intensive Beob-
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achtung, Dialog mit dem Häftling und Gespräche zur Beruhigung

eingesetzt werden. 

59. Nach Haftentlassung sollte eine weitere Behandlung des Häftlings

durch externe darauf spezialisierte Dienste gewährleistet sein.

E. Verweigerung medizinischer Behandlung, Hungerstreik

60. Verweigert ein Patient die Behandlung, sollte der Arzt eine

schriftliche Erklärung fordern, die vom Patienten im Beisein eines

Zeugen unterzeichnet wird. Der Arzt sollte den Patienten ausführ-

lich über den erwarteten Nutzen der Behandlung sowie mögliche

Behandlungsalternativen aufklären und ihn vor den Risiken war-

nen, die sich aus seiner Verweigerung der Behandlung ergeben. Es

sollte sichergestellt werden, dass der Patient seine Lage genau

versteht. Ergeben sich Verständnisprobleme durch die Sprache des

Patienten, muss ein erfahrener Dolmetscher hinzugezogen wer-

den.

61. Die Erfassung und Beurteilung der psychopathologischen Sympto-

matik eines Patienten, der sich im Hungerstreik befindet, sollte

nur mit dessen ausdrücklicher Erlaubnis vorgenommen werden,

es sei denn, er leidet unter schweren psychischen Störungen, die

seine Verlegung in eine psychiatrische Anstalt erforderlich ma-

chen. 

62. Hungerstreikende sollten auf objektive Art und Weise über die

gesundheitsgefährdenden Folgen ihres Handelns aufgeklärt wer-

den, damit sie sich über die Risiken eines längeren Hungerstreiks

bewusst sind.

63. Verschlechtert sich der Gesundheitszustand des Hungerstreiken-

den nach Meinung des Arztes erheblich, muss der Arzt die zustän-

dige Behörde darüber informieren und entsprechend der nationa-

len Gesetzgebung (einschließlich Berufsethik) vorgehen.
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F. Gewalt in Haftanstalten: 
Disziplinarmaßnahmen und Sanktionen, Arrest, 
physische Zwangsmaßnahmen, Hochsicherheitstrakt

64. Häftlinge, die aus berechtigtem Grund Angst vor Gewalttaten

bzw. sexuellen Übergriffen haben oder vor kurzem angegriffen

bzw. verletzt wurden, sollten durch das Wachpersonal geschützt

werden. 

65. Es sollte nicht zu den Aufgaben eines Arztes gehören, die Anwen-

dung von Gewalt durch das Personal der Haftanstalt zu genehmi-

gen oder zu dulden. Dafür ist das für Ordnung und Disziplin zu-

ständige Personal selbst verantwortlich. 

66. Bei Arrest oder anderen Diziplinar- bzw. Sicherheitsmaßnahmen,

die negative Auswirkungen auf die physische oder psychische Ge-

sundheit eines Häftlings haben könnten, sollte das medizinische

Personal auf Verlangen des Häftlings oder auf Verlangen des Per-

sonals der Haftanstalt medizinische Hilfe leisten bzw. die medizi-

nische Behandlung vornehmen.

G. Sonderprogramme der Gesundheitsfürsorge: 
soziotherapeutische Programme, familiäre Bindungen 
und Kontakte zur Außenwelt, Mutter und Kind

67. Soziotherapeutische Programme sollten entsprechend den Pro-

grammen für die allgemeine Bevölkerung organisiert und sorg-

fältig überwacht werden. Ärzte sollten zur konstruktiven Zusam-

menarbeit mit den entsprechenden Diensten bereit sein, damit

die Häftlinge Nutzen aus diesen Programmen ziehen und soziale

Kompetenzen erwerben können, die nach ihrer Entlassung die

Rückfallgefahr mindern.

68. Man sollte darüber nachdenken, den Insassen Besuche ihres Se-

xualpartners zu gestatten (ohne visuelle Überwachung der Tref-

fen).

69. Sehr junge Kinder sollten die Möglichkeit haben, bei ihren inhaf-

tierten Müttern zu bleiben, damit die Mutter ihnen die Aufmerk-

samkeit und Fürsorge widmen kann, die sie für ihre gesunde Ent-
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wicklung und zur Aufrechterhaltung einer emotionalen und psy-

chologischen Bindung benötigen. 

70. Für Mütter mit Kindern sollten spezielle Einrichtungen (Kinder-

krippen, Kinderhorte) zur Verfügung stehen. 

71. Ärzte sollten nicht in Genehmigungen einbezogen werden, die die

Trennung der Kinder von ihren Müttern bei Erreichen eines be-

stimmten Alters betreffen.

H. Leibesvisitationen, medizinische 
Gutachten, medizinische Forschung

72. Leibesvisitationen unterliegen den Verwaltungsbehörden, und Ge-

fängnisärzte sollten an solchen Maßnahmen nicht beteiligt sein.

Eine vertrauliche ärztliche Untersuchung sollte jedoch durchge-

führt werden, wenn ein medizinischer Grund für die Beteiligung

eines Arztes vorliegt. 

73. Die Ärzte einer Haftanstalt sollten keine medizinischen oder psy-

chiatrischen Gutachten für die Verteidigung oder Anklage vor

Gericht erstellen, es sei denn, der Häftling stellt einen formellen

Antrag darauf oder sie werden vom Gericht dazu angewiesen. Sie

sollten es vermeiden, die Aufgaben eines medizinischen Experten

in einem gerichtlichen Verfahren für Untersuchungshäftlinge zu

übernehmen. Sie sollten Proben nur für die Labordiagnostik und

ausschließlich aus medizinischen Gründen nehmen und untersu-

chen.

74. Medizinische Untersuchungen bei Häftlingen zu Forschungszwe-

cken sollten gemäß den Richtlinien in den Empfehlungen Nr. R

(87) 3 über die Grundsätze des Strafvollzugs in Europa, Nr. R (90) 3

über medizinische Forschung am Menschen und Nr. R (93) 6 über

die kriminalistischen Aspekte der Kontrolle ansteckender Krank-

heiten einschließlich Aids und damit verbundener gesundheitli-

cher Probleme in Haftanstalten durchgeführt werden.
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WHO-Richtlinien zu
HIV-Infektionen und Aids 
im Gefängnis*

Diese Richtlinien wurden auf der Grundlage von Empfehlungen er-

stellt, die der WHO im Vorfeld und im Verlauf einer im September

1992 in Genf veranstalteten Expertenbefragung gegeben wurden. An

der Beratung waren Vertreter internationaler Nichtregierungsorgani-

sationen und Regierungsministerien beteiligt, die über Erfahrungen

und Hintergrundwissen in den Bereichen Gesundheit und HIV/Aids,

Umgang mit HIV/Aids sowie Menschenrechte und HIV/Aids in Haftan-

stalten verfügen.

Die Richtlinien legen Standards aus Sicht der öffentlichen Ge-

sundheitspflege fest, deren Umsetzung die für Haftanstalten zustän-

digen Behörden anstreben sollten, um die Übertragung von HIV in

Haftanstalten zu vermeiden und die von HIV/Aids Betroffenen zu be-

treuen. Eine Anpassung dieses Leitfadens an die örtlichen Gegeben-

heiten und Bedürfnisse durch die Gefängnisleitungen wird erwartet.

A. Allgemeine Grundsätze

1. Jeder Inhaftierte hat einen Anspruch auf eine Gesundheitsversor-

gung (einschließlich Präventionsmaßnahmen) gleicher Qualität,

wie sie Personen in Freiheit zur Verfügung steht, ohne (insbesonde-

re wegen seines Rechtsstatus oder seiner Nationalität) diskriminiert

zu werden.

2. Die allgemeinen Grundsätze der nationalen Aids-Programme soll-

ten auf Inhaftierte ebenso angewendet werden wie auf Personen

in Freiheit.

3. In jedem Land sollten spezifische Richtlinien zur Vermeidung von

HIV/Aids in Haftanstalten sowie für die Betreuung HIV-infizierter
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Gefangener aufgestellt werden. Diese Richtlinien und die in Haftan-

stalten angewendeten Strategien sollten in enger Zusammenarbeit

zwischen den nationalen Gesundheitsbehörden, den Gefängnisver-

waltungen und relevanten Vertretern der Gesellschaft (einschließ-

lich Nichtregierungsorganisationen) festgelegt werden. Diese Stra-

tegien sollten Teil eines breiter angelegten Programms zur Gesund-

heitsförderung unter Häftlingen sein.

4. Die Präventionsmaßnahmen gegen HIV/Aids in Haftanstalten soll-

ten auf die Maßnahmen für die Gesellschaft außerhalb der Haftan-

stalten abgestimmt sein und diese ergänzen. Schutzmaßnahmen

sollten auch das in Haftanstalten tatsächlich vorkommende Risiko-

verhalten berücksichtigen, insbesondere die gemeinsame Nutzung

von Spritzen durch Drogenkonsumenten und ungeschützten Ge-

schlechtsverkehr. Ziel der Information und Aufklärung für die In-

haftierten sollten realistische, erreichbare Veränderungen in Ein-

stellung und Risikoverhalten sein – während der Haftzeit und nach

der Entlassung.

5. Die Bedürfnisse der Häftlinge und der anderen Personen in den

Haftanstalten sollten bei der Planung nationaler Aids-Programme

und lokaler und grundlegender Gesundheitsdienste berücksichtigt

werden, ebenso bei der Verteilung von Ressourcen, insbesondere in

Entwicklungsländern.

6. Die aktive Einbeziehung von Nichtregierungsorganisationen und

Inhaftierten sowie die menschenwürdige und diskriminierungsfreie

Behandlung von Häftlingen mit HIV und Aids sind Voraussetzungen,

um eine glaubwürdige Strategie zur Vermeidung von HIV-Übertra-

gungen zu erreichen.

7. Es ist wichtig zu erkennen, dass die Situation in Haft sowohl von

den Bediensteten als auch von den Häftlingen geprägt wird. Daher

sollten beide Gruppen aktiv an der Entwicklung und Umsetzung

wirksamer Schutzmaßnahmen, an der Verbreitung relevanter Infor-

mationen und an der Verhinderung von Diskriminierung beteiligt

werden.

8. Die Anstaltsleitungen stehen in der Verantwortung, Richtlinien und

Verfahren zu erarbeiten und umzusetzen, die eine sicherere Um-

welt schaffen und das Risiko einer Ansteckung mit HIV sowohl für

die Häftlinge als auch für das Personal verringern.
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9. Es sollten unabhängige wissenschaftliche Untersuchungen über HIV/

Aids in Haftanstalten unterstützt werden, um unter anderem Auf-

schluss über erfolgreiche Maßnahmen in Haftanstalten zu erhalten.

Jede wissenschaftliche Untersuchung sollte von einer unabhängigen

Ethikkommission geprüft werden, und die strenge Einhaltung ethi-

scher Grundsätze muss gewährleistet sein. Die Ergebnisse solcher

wissenschaftlicher Studien sollten zum Wohl der Häftlinge genutzt

werden, zum Beispiel zur Verbesserung von Behandlungsmethoden

oder zur Verbesserung der Richtlinien im Umgang mit HIV/Aids in

Haftanstalten. Die Anstaltsleitung sollte nicht versuchen, Einfluss

auf die wissenschaftlichen Aspekte solcher Untersuchungen oder

auf ihre Interpretation oder Veröffentlichung zu nehmen.

B. HIV-Tests in Haftanstalten

10. HIV-Zwangstests für Häftlinge sind unethisch und ineffektiv und

sollten verboten werden.

11. In Haftanstalten sollten freiwillige HIV-Tests angeboten werden, so-

fern sie auch Personen in Freiheit zur Verfügung stehen, ebenso

wie angemessene Beratung vor und nach dem Test. Freiwillige Tests

sollten nur mit informierter Zustimmung (informed consent) des

Häftlings durchgeführt werden. Bei Mitteilung der Testergebnisse

und in der Zeit danach sollten die Häftlinge Betreuung in Anspruch

nehmen können.

12. Die Testergebnisse sollten dem Häftling von medizinischem Perso-

nal mitgeteilt werden, das die Einhaltung der ärztlichen Schwei-

gepflicht gewährleistet.

13. Anonyme Reihenuntersuchungen zum Zweck der epidemiologi-

schen Überwachung sollten nur in Betracht gezogen werden, wenn

diese Methode im betreffenden Land auch für Personen in Freiheit

angewendet wird. Häftlinge sollten über die Durchführung jegli-

cher epidemiologischer Überwachungsmaßnahmen in ihrer Haft-

anstalt informiert werden, und die Ergebnisse solcher Maßnahmen

sollten den Häftlingen verfügbar gemacht werden.
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C. Präventionsmaßnahmen

(i) Aufklärung und Information 

14. Sowohl die Insassen als auch das Personal der Haftanstalt sollten

über HIV/Aids und über Maßnahmen zum Schutz vor einer HIV-

Übertragung aufgeklärt sein, insbesondere über die mit dem Le-

ben in der Haftanstalt bzw. den Bedürfnissen der Häftlinge nach

ihrer Entlassung verbundenen Ansteckungsgefahren. Diese Infor-

mationen  sollten mit denen für Personen in Freiheit übereinstim-

men bzw. darauf abgestimmt sein. An die Allgemeinbevölkerung

gerichtete Informationen (über Poster, Broschüren und Massenme-

dien) sollten auch den Häftlingen zugänglich sein. Alle gedruckten

Informationsmaterialien, die an die Häftlinge verteilt werden, soll-

ten ihrem Bildungsstand angemessen sein, in einer Sprache und

Form bereitgestellt werden, welche die Häftlinge verstehen, und

in ansprechender und anschaulicher Weise präsentiert werden.

15. Gefängnisbedienstete sollten während ihrer Ausbildung und spä-

ter in regelmäßigen Abständen über HIV-Präventionsmaßnahmen

aufgeklärt werden.

16. Die Häftlinge sollten zu Beginn ihrer Haftzeit, während ihrer Haft

und im Rahmen von Programmen zur Entlassungsvorbereitung über

HIV/Aids aufgeklärt werden. Jeder Häftling sollte die Möglichkeit

haben, die erhaltenen Informationen mit einer qualifizierten Per-

son zu besprechen. Persönliche Einzel- und Gruppengespräche sind

ein wichtiges Element der Aufklärung und Information.

17. Die Befragung und Beteiligung von Inhaftierten und Bediensteten

bei der Entwicklung von Aufklärungsmaterial sollte gefördert wer-

den.

18. In Hinblick auf die Wichtigkeit der Peer-Education sollten sowohl

Gefangene als auch das Personal der Haftanstalt an der Informati-

onsverbreitung beteiligt werden.

19. Bei der Aufklärung zum Schutz vor Ansteckung sollten die Grund-

sätze allgemeiner Vorsichtsmaßnahmen und der Hygiene sowie die

Tatsache betont werden, dass bei normalem, alltäglichem Kontakt

keine Gefahr einer Ansteckung mit HIV besteht. Übertriebene und

unnötige Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit HIV-infizierten

Häftlingen sollte man vermeiden.
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(ii) Sexuelle Übertragung

20. Den Häftlingen sollten klare, eindeutige Informationen über die

sexuellen Praktiken zur Verfügung stehen, bei denen es zu einer

HIV-Übertragung kommen kann. Ebenso sollte die Rolle von Kon-

domen bei der Verhütung von HIV-Übertragungen erläutert wer-

den. Da es in Haftanstalten trotz Verboten zu sexuellem Verkehr

mit Penetration kommt, sollten den Häftlingen während der ge-

samten Haftzeit Kondome zur Verfügung gestellt werden, ebenso

vor jeder Form des Hafturlaubs oder der Entlassung.

21. Die Anstaltsleitung hat die Verantwortung, sexualisierte Gewalt

wie zum Beispiel Vergewaltigung, Missbrauch von besonders ge-

fährdeten Häftlingen (z.B. Transsexuellen, Homosexuellen, geistig

Behinderten) und jede Form der Schikanierung von Häftlingen zu

bekämpfen, indem sie ausreichend Personal, wirksame Überwa-

chungsmaßnahmen, Disziplinarmaßnahmen sowie Aufklärungs-,

Arbeits- und Freizeitprogramme einsetzt. Diese Maßnahmen soll-

ten ungeachtet des HIV-Status der betreffenden Personen ange-

wendet werden.

(iii) Übertragung beim intravenösen Drogengebrauch

22. Im Rahmen umfassender allgemeiner Aufklärungsprogramme

über HIV sollten die Inhaftierten über die Gefahren des Drogen-

konsums informiert werden. Dabei sollten die Gefahren der ge-

meinsamen Nutzung von Injektionsbestecken – im Vergleich zu

weniger riskanten Formen des Drogenkonsums – betont und er-

läutert werden. Drogenabhängige Inhaftierte sollten ermutigt

werden, während ihrer Haftzeit an Behandlungsprogrammenteil-

zunehmen, wobei Vertraulichkeit zuzusichern ist. Solche Pro-

gramme sollten Informationen über die Behandlung von Drogen-

abhängigkeit und die Risiken, die mit verschiedenen Formen des

Drogenkonsums verbunden sind, umfassen.

23. Insassen, die vor ihrer Haft an einem Methadonprogramm teilge-

nommen haben, sollten die Möglichkeit erhalten, diese Behand-

lung während ihrer Haftzeit fortzusetzen. In Ländern, in denen

opiatabhängigen Personen in Freiheit die Möglichkeit einer Be-

handlung mit Methadon offen steht, sollte eine solche Behand-

lung auch in Haftanstalten angeboten werden.
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24. In Ländern, in denen Drogenkonsumenten in Freiheit Bleichmittel

zur Verfügung stehen, sollte verdünnte Bleichlösung (z.B. Natrium-

hypochlorit) oder ein anderes wirksames Virizid1 zusammen mit ei-

ner genauen, detaillierten Anleitung zum Reinigen von Injektions-

besteck auch in Gefängnissen erhältlich sein, in denen Drogenkon-

sumenten einsitzen bzw. in denen Tätowierungen oder Piercings

vorkommen. In Ländern, in denen Drogenkonsumenten außerhalb

der Gefängnismauern saubere Spritzen und Injektionsnadeln zur

Verfügung gestellt werden, sollte man erwägen, auch an Gefange-

ne während der Haftzeit und bei ihrer Entlassung auf Wunsch sol-

che sauberen Spritzbestecke auszugeben.

25. Die medizinischen Dienste der Haftanstalten müssen über ange-

messene Ausstattung und finanzielle Mittel verfügen, um ge-

währleisten zu können, dass bei medizinischen Eingriffen keine

HIV-Übertragung aufgrund unsteriler Geräte erfolgt.

(iv) Gebrauch anderer Substanzen, die die Wahrscheinlichkeit einer

HIV-Infektion erhöhen können

26. Die orale Einnahme oder Inhalation psychoaktiver Substanzen wie

zum Beispiel Kokain, Lösungsmittel und Alkohol, die weltweit in

Haftanstalten verbreitet sind, z.T. in beträchtlichem Umfang, kön-

nen die Gefahr einer HIV-Übertragung erhöhen, da sie das Urteils-

vermögen trüben und die Häftlinge daran hindern, Schutzmaß-

nahmen in Situationen zu ergreifen, in denen sie erforderlich

wären. Daher sollten tatsächliche und potenzielle Konsumenten

psychoaktiver Drogen neben der Aufklärung über andere mögli-

che schädliche Wirkungen und Folgen dieser Substanzen im Rah-

men der allgemeinen Gesundheitsaufklärung speziell auf dieses

Risiko hingewiesen werden.
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D. Umgang mit HIV-infizierten Häftlingen

27. Da in der Allgemeinbevölkerung eine Absonderung oder Isolierung

oder Einschränkungen für HIV-Infizierte hinsichtlich beruflicher Ak-

tivitäten, Sport und Freizeit nicht als nützlich oder notwendig be-

trachtet werden, sollte die gleiche Einstellung auch gegenüber HIV-

infizierten Häftlingen gelten. Nur medizinisches Personal sollte eine

Isolierung aus gesundheitlichen Gründen anordnen können, und

zwar in Übereinstimmung mit den Normen und Richtlinien des Ge-

sundheitswesens und aus den gleichen Gründen wie für Personen in

Freiheit. Die Rechte der Häftlinge sollten nicht stärker beschränkt

werden als aus medizinischer Sicht notwendig und von den Nor-

men und Richtlinien des Gesundheitswesens gefordert. HIV-Infi-

zierte Gefangene sollten den gleichen Zugang zu Werkstätten und

zur Arbeit in Küchen, Landwirtschaft und anderen Arbeitsstätten

sowie zu allen Programmen haben wie die übrigen Inhaftierten.

28. Für einen begrenzten Zeitraum kann eine Isolierung von HIV-infi-

zierten Häftlingen, die unter offener Lungentuberkulose leiden,

aus medizinischen Gründen erforderlich sein. Eine Isolation zum

Schutz des Häftlings kann auch bei Auftreten von aidsbedingter

Immunschwäche notwendig werden, sollte jedoch nur nach Auf-

klärung und mit dem Einverständnis des Häftlings erfolgen. Über

die Notwendigkeit einer Isolation oder Absonderung von Häftlin-

gen (einschließlich HIV-infizierter Häftlinge) sollte ausschließlich

das medizinische Personal entscheiden, und eine solche Entschei-

dung sollte nur aus medizinischen Gründen erfolgen. Die Anstalts-

leitung sollte keinen Einfluss darauf haben.

29. Die Verhängung von Disziplinarmaßnahmen wie Einzelhaft für In-

sassen, zum Beispiel für Häftlinge, die sich sexualisierter Gewalt

oder sexueller Übergriffe schuldig gemacht haben bzw. ein solches

Verhalten androhen, sollte ohne Bezugnahme auf den HIV-Status

erfolgen.

30. Es sollten Anstrengungen unternommen werden, um unter den

Gefangenen die Hilfsbereitschaft und Unterstützung z.B. gegen-

über den von HIV/Aids Betroffenen zu fördern, um Diskriminierung

zu verhindern sowie Angst vor und Vorurteile gegenüber HIV-Infi-

zierten zu bekämpfen. 
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E. Vertraulichkeit in Bezug auf HIV/Aids

31. Informationen über den Gesundheitszustand und die medizinische

Behandlung der Häftlinge unterliegen der ärztlichen Schweige-

pflicht, und Aufzeichnungen darüber sollten nur dem medizini-

schen Personal zugänglich sein. Das medizinische Personal darf In-

formationen, die bei der Behandlung und Betreuung des Patienten

helfen, an die Anstaltsleitung oder die Justizbehörden weiterge-

ben, wenn der Häftling sein Einverständnis dazu gibt.

32. Informationen über den HIV-Status eines Häftlings sollten nur

dann an die Anstaltsleitung weitergegeben werden, wenn das

medizinische Personal es – unter Berücksichtigung der medizini-

schen Ethik – für notwendig hält, um die Sicherheit und das Wohl-

ergehen der anderen Insassen und des Personals zu gewährleis-

ten. Für die Weitergabe solcher Informationen sollten die gleichen

Grundsätze wie außerhalb von Haftanstalten gelten. Auch bei der

freiwilligen Benachrichtigung von Partnern HIV-infizierter Häftlin-

ge sollte man den gleichen Grundsätzen und Verfahrensweisen

folgen, wie sie in der Gesellschaft üblich sind.

33. Eine routinemäßige Unterrichtung der Anstaltsleitung über den

HIV-Status der Häftlinge sollte niemals erfolgen. Die Akten, Zellen

oder Papiere der Häftlinge sollten keine Markierungen, Aufschrif-

ten, Stempel oder andere sichtbare Kennzeichen tragen, die ihren

HIV-Status anzeigen.

F. Behandlung und Betreuung HIV-infizierter Häftlinge

34. Die Häftlinge sollten in jedem Stadium der HIV-Erkrankung fachge-

rechte medizinische und psychosoziale Behandlung erhalten, die

derjenigen für die Mitglieder der Allgemeinbevölkerung entspricht.

Alle Häftlinge sollten zur Teilnahme an Peer-Support-Programmen

ermutigt werden. Die Zusammenarbeit mit Dienstleistern der Ge-

sundheitsversorgung aus dem Gemeinwesen sollte gefördert wer-

den, um die medizinische Versorgung zu erleichtern.

35. Asymptomatischen HIV-infizierten Häftlingen sollten während der

Haftzeit medizinische Kontrolluntersuchungen und Beratung zur

Verfügung stehen.
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36. Häftlinge sollten Zugang zu Informationen über Therapiemöglich-

keiten sowie das gleiche Recht auf Ablehnung einer Behandlung

wie auch andere Mitglieder der Gesellschaft haben.

37. Die Behandlung der HIV-Infektion sowie die Prophylaxe und Be-

handlung damit verbundener Krankheiten sollte durch das medi-

zinische Personal der Haftanstalt erfolgen und den gleichen kli-

nischen bzw. Zugangskriterien unterliegen wie außerhalb von

Haftanstalten.

38. Häftlinge sollten den gleichen Zugang zu klinischen Studien zur

Behandlung aller mit HIV/Aids verbundenen Krankheiten haben

wie Mitglieder der Allgemeinbevölkerung. Es sollte kein Druck auf

Häftlinge ausgeübt werden, an klinischen Studien teilzunehmen.

Es gilt der Grundsatz, dass Individuen, denen ihre Freiheit entzo-

gen wurde, nicht als Probanden für die medizinische Forschung

dienen dürfen, es sei denn, sie geben freiwillig ihr Einverständnis

dazu und die Teilnahme wird ihnen voraussichtlich einen direkten

und erheblichen gesundheitlichen Nutzen bringen. 

39. Die Entscheidung, Häftlinge mit Aids oder anderen HIV-bedingten

Erkrankungen in ein Krankenhaus einzuweisen, darf nur aus me-

dizinischen Gründen von medizinischem Personal getroffen wer-

den. Ihnen müssen angemessen ausgestattete Spezial-Angebote

gleicher Qualität wie den anderen Mitgliedern der Gesellschaft

zur Verfügung stehen. 

40. Zur Gewährleistung der medizinischen und psychologischen Wei-

terbetreuung HIV-infizierter Häftlinge nach ihrer Entlassung sollte

das medizinische Personal der Haftanstalten mit den öffentlichen

Gesundheitsdiensten zusammenarbeiten, sofern die Häftlinge ihr

Einverständnis dazu geben. Die Häftlinge sollten dazu ermutigt

werden, diese Dienste zu nutzen.

G. Tuberkulose im Zusammenhang mit HIV-Infektionen

41. Die Bedingungen in Haftanstalten begünstigen häufig Tuberkulo-

seansteckungen, und die Infektionsraten können höher sein als in

der Allgemeinbevölkerung. Darüber hinaus tritt Tuberkulose in zu-

nehmendem Maße in Verbindung mit HIV/Aids auf, sodass die An-
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wesenheit HIV-infizierter Häftlinge die Gefahr der Tuberkulose-

Übertragung erhöhen kann. Es bedarf daher energischer Anstren-

gungen, um die durch das Umfeld bedingte Übertragungsgefahr

zu senken (z.B. durch bessere Belüftung, weniger Überbelegung

und angemessene Ernährung), um Fälle von Tuberkulose so früh

wie möglich (durch Tuberkulosetests bei Haftantritt und in regel-

mäßigen Abständen danach sowie durch Rückverfolgung der Kon-

takte von Tuberkulosekranken) zu erkennen und um eine wirksa-

me Behandlung anzubieten.

42. Auch dem Personal von Haftanstalten sollten Tests zur Diagnose

von Tuberkulose offen stehen. In den Haftanstalten sollte es Be-

handlungsmöglichkeiten für Häftlinge mit Tuberkulose geben,

und eine angemessene Weiterbehandlung/-beobachtung sollte

gewährleistet sein, wenn behandelte Häftlinge verlegt oder ent-

lassen werden.

43. Es besteht die Notwendigkeit der epidemiologischen Tuberkulose-

Überwachung sowohl der Häftlinge als auch der Bediensteten. Be-

sonderes Augenmerk sollte man auf die Früherkennung von medi-

kamentenresistenten Tuberkuloseformen und ihre Eindämmung

durch Maßnahmen der öffentlichen Gesundheitsvorsorge legen.

Insbesondere sollten Strategien umgesetzt werden, um sicherzu-

stellen, dass Häftlinge Tuberkulosebehandlungen bis zum Ende

durchführen.

H. Weibliche Inhaftierte

44. Den Bedürfnissen weiblicher Inhaftierter sollte man besondere

Aufmerksamkeit widmen. Personal, das für den Umgang mit in-

haftierten Frauen zuständig ist, sollte im Umgang mit den psy-

chosozialen und medizinischen Problemen HIV-infizierter Frauen

geschult sein.

45. Weibliche Häftlinge, einschließlich der HIV-infizierten, sollten In-

formationen und Angebote erhalten, die speziell auf ihre  Be-

dürfnisse zugeschnitten sind, einschließlich Informationen zur

Wahrscheinlichkeit von HIV-Übertragungen, insbesondere von

der Mutter auf das Kind oder beim Sex. Da die Möglichkeit be-
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steht, dass weibliche Häftlinge während der Haft oder während

eines Hafturlaubs Geschlechtsverkehr haben, sollten sie in die La-

ge versetzt werden, sich vor HIV zu schützen, zum Beispiel durch

die Bereitstellung von Kondomen oder die Vermittlung von

Fähigkeiten zur Aushandlung von Safer Sex. Ebenso sollte ihnen

Beratung zur Familienplanung zur Verfügung stehen, falls die na-

tionalen Gesetze dies vorsehen. Es sollte jedoch kein Druck auf

schwangere Inhaftierte ausgeübt werden, die Schwangerschaft

abzubrechen. Frauen sollten, unabhängig von ihrem HIV-Status,

die Möglichkeit haben, sich während der Haft um ihre kleinen

Kinder zu kümmern.

46. Folgendes sollte in allen Haftanstalten mit weiblichen Häftlingen

zur Verfügung stehen:

� regelmäßige gynäkologische Sprechstunden, mit besonderem

Augenmerk auf der Diagnose und Behandlung von Geschlechts-

krankheiten

� Familienplanungsberatung entsprechend den Bedürfnissen der

Frauen

� Betreuung während der Schwangerschaft in entsprechenden

Einrichtungen

� Kinderbetreuung, auch für Kinder von HIV-infizierten Müttern

� Kondome und andere Verhütungsmittel während der Haftzeit

und vor Ausgängen/Hafturlauben bzw. der Entlassung.

I. Insassen von Jugendstrafanstalten

47. An die Bedürfnisse junger Häftlinge angepasste Aufklärungspro-

gramme sollten Einstellungen und Verhaltensweisen fördern, die

dabei helfen, eine Ansteckung mit  übertragbaren Krankheiten

wie z.B. HIV/Aids zu vermeiden. Entscheidungen, die Kinder und

Jugendliche betreffen, so zum Beispiel eine Benachrichtigung der

Eltern über den HIV-Status ihrer Kinder oder die Einholung ihres

Einverständnisses zur Behandlung, sollten auf gleicher Grundlage

wie bei anderen Mitgliedern der Gesellschaft und unter der Prä-

misse erfolgen, dass das Wohl des Kindes stets oberste Priorität

hat.
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J. Ausländische Inhaftierte

48. Die Bedürfnisse ausländischer Inhaftierter sollten ohne Diskrimi-

nierung respektiert werden. Die Anstaltsleitungen sollten darin

geschult sein, auf Bedürfnisse wie zum Beispiel Unterstützung bei

Sprachproblemen, mündlicher Kontakt zu den Familien und Bera-

tungsdienste einzugehen. Weiterhin sollten geeignete Maßnah-

men zum Schutz HIV-infizierter ausländischer Häftlinge bei der

Verlegung ins Ausland, bei Häftlingsaustauschen zwischen ver-

schiedenen Staaten, bei Auslieferungsverfahren und anderen Aus-

tauschmaßnahmen ergriffen werden. 

K. Halbfreiheit2 und Entlassung 

49. Häftlinge sollten weder aufgrund ihres HIV-Status von Maßnah-

men wie der Unterbringung in Halbfreiheitseinrichtungen oder

anderen Formen des offenen Vollzugs bzw. in Haftanstalten nie-

drigerer Sicherheitsstufen ausgeschlossen werden, noch sollte die

Offenlegung des HIV-Status Bedingung für die Teilnahme an sol-

chen Maßnahmen sein. 

50. Um HIV-infizierten Häftlinge nach ihrer Entlassung die Wiederein-

gliederung in die Gemeinschaft zu erleichtern, sollten community-

basierte medizinische Versorgung, psychologische Betreuung und

soziale Dienste  organisiert werden.

L. Vorzeitige Entlassung

51. Sofern keine Sicherheitsbedenken bestehen und die gerichtlichen

Verfahrensweisen es erlauben, sollten Häftlinge mit Aids im fort-

geschrittenen Stadium aus humanitären Gründen möglichst vor-

zeitig entlassen werden, um ihnen den Kontakt zu ihren Familien

und Freunden zu erleichtern und ihnen ein Sterben in Würde und

Freiheit zu ermöglichen. 
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52. Auf Verlangen des Häftlings sollte das medizinische Personal einer

Haftanstalt den für vorzeitige Entlassung zuständigen Behörden

uneingeschränkt Auskunft über einen solchen Gesundheitszu-

stand und Behandlungsbedarf und eine solche Prognose erteilen.

Die Bedürfnisse von Häftlingen, die nicht auf Unterstützung in der

Community zählen können, sollten bei Entscheidungen über vor-

zeitige Entlassungen berücksichtigt werden.

M. Kontakte mit der Community und Kontrolle

53. Die Zusammenarbeit mit den relevanten Nichtregierungsorganisa-

tionen und privaten Organisationen, z.B. solchen, die über Exper-

tenwissen auf den Gebieten der Aids-Prävention, der Beratung

oder der Unterstützung verfügen, sollte gefördert werden. HIV-in-

fizierte Häftlinge sollten die Möglichkeit zum Kontakt mit Freiwil-

ligenorganisationen und anderen Anbietern von Rat und Hilfe ha-

ben. 

54. Unabhängige Organisationen, die Häftlingsinteressen vertreten,

sollten Zugang zu HIV-infizierten Insassen bekommen, sofern die-

se das wünschen, und die Aufmerksamkeit auf Fälle von nicht den

Standards entsprechender Behandlung, Diskriminierung, Missach-

tung ethischer Grundsätze oder Abweichung von den üblichen

Richtlinien und Vorgehensweisen in Haftanstalten lenken, um die

menschenwürdige Behandlung der Häftlinge sicherzustellen.

55. Von den Anstaltsleitungen unabhängige, öffentliche Gesundheits-

behörden sollten alle Haftanstalten regelmäßig besuchen und

überwachen.

56. Häftlinge sollten die Möglichkeit haben, bei einem unabhängigen

Gremium Beschwerde über nicht dem Standard entsprechende

Behandlung, Diskriminierung oder Missachtung grundlegender

ethischer Prinzipien in Bezug auf HIV/Aids einlegen zu können,

und es sollte wirksame Abhilfe geschaffen werden.
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N. Ressourcen

57. Die Behörden sollten gewährleisten, dass die Haftanstalten über

ausreichend finanzielle Mittel zur Gesundheitsversorgung, das da-

zu erforderliche Personal und für spezifische HIV-/Aids-Aktivitäten

verfügen. Diese zur Verfügung gestellten Mittel sollten für Präven-

tionsmaßnahmen, Beratung, ambulante ärztliche Betreuung von

Häftlingen, Medikamente und Krankenhausaufenthalte genutzt

werden. 

O. Evaluation und Forschung

58. Es wird empfohlen, Studien zu HIV/Aids unter Häftlingen durchzu-

führen, um eine angemessene Informationsgrundlage für die Pla-

nung von Strategien und Maßnahmen in diesem Bereich zu schaf-

fen. Solche Studien könnten zum Beispiel die Verbreitung von

HIV-Infektionen oder die Häufigkeit von Risikoverhalten, das zur

Ansteckung mit HIV führen kann, untersuchen.

59. Die Umsetzung von Maßnahmen der für Haftanstalten zuständi-

gen Behörden zur Prävention von HIV-Übertragungen und zur Be-

treuung der von HIV/Aids Betroffenen sollte evaluiert werden. Die

Anstaltsleitungen sollten entsprechende Studien heranziehen, um

die Entwicklung und Umsetzung solcher Maßnahmen zu verbes-

sern.
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Vorwort

HIV/Aids ist ein ernstes Problem für Gefängnispopulationen in ganz

Europa und Zentralasien. 

In den meisten Ländern liegen die HIV-Raten bei Gefangenen um

ein Vielfaches höher als in der Allgemeinbevölkerung1. Die Situation

wird in vielen Ländern noch durch hohe Raten bei Hepatitis C und mul-

tiresistente Tuberkulose verschlimmert. Hohe HIV-Raten hängen meist

mit der gemeinsamen Benutzung von Spritzbestecken innerhalb und

außerhalb der Haftanstalten und mit ungeschützten Sexualkontakten

in den Anstalten zusammen. Die Mehrzahl der Länder hat keine aus-

reichenden Schutzmaßnahmen in den Vollzugsanstalten eingeführt,

obwohl sie sich in anderen Gefängnissystemen bereits als erfolgreich

und effektiv erwiesen haben. Dadurch sind Menschen in Gefängnissen

einem erhöhten HIV-Infektionsrisiko ausgesetzt, und wer bereits mit

HIV/Aids lebt, hat ein erhöhtes Risiko für eine Verschlechterung des

Gesundheitszustandes, eine Ko-Infektion mit Hepatitis C und/oder TBC

und einen frühen Tod. 

Das Versäumnis, umfassende Programme durchzuführen, die be-

kanntermaßen das HIV-Übertragungsrisiko in Gefängnissen reduzie-

ren und der Gesundheit der bereits Infizierten förderlich sind, beruht

oftmals auf politischem Desinteresse oder einer Politik, die der Null-

Toleranz gegenüber Drogen Priorität einräumt vor einer Null-Tole-

ranz gegenüber HIV/Aids. In einigen Fällen rührt das Versäumnis auch

aus mangelnden staatlichen Ressourcen und fehlender Infrastruktur,

um die übergroße Not zu lindern. Und manchmal fallen all diese Ursa-

chen zusammen. 

Diese Krise des öffentlichen Gesundheitswesens (Public Health)

erfordert dringend die Aufmerksamkeit und das Handeln aller Regie-

rungen. 

Gemäß nationalem und internationalem Recht sind die Regie-

rungen moralisch und ethisch dazu verpflichtet, die Ausbreitung von

HIV/Aids in Gefängnissen zu verhindern und eine angemessene, ein-

fühlsame Versorgung, Behandlung und Unterstützung für Infizierte
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1 Nach Studien in verschiedenen west- und osteuropäischen Ländern sowie in Zentralasien liegen
die HIV-Prävalenzraten bei Häftlingen zwischen 0 und 17%. 



bereitzustellen. Was zu tun ist, liegt klar auf der Hand: Viele Länder

verfügen bereits über Strategien und Programme, welche die Aus-

breitung von HIV in Gefängnissen wirksam reduzieren und für Inhaf-

tierte mit HIV/Aids Pflege, Behandlung und Unterstützung bieten – sie

sollten nun breite Anwendung finden. 

Menschen in Haftanstalten haben das gleiche Recht auf Gesund-

heit wie die Menschen draußen, und das Leben und Wohlbefinden al-

ler ist auf vielfache Weise miteinander verbunden. Schützen wir die

Gefangenen, dann schützen wir auch unsere Allgemeinbevölkerung.

Schützt man die Gefangenen, schützt man zugleich die Gefängnismit-

arbeiter/innen, die ebenfalls ein Recht auf Schutz vor HIV/Aids, Hepa-

titis C und TBC haben und deren Bedürfnisse sich in dieser Hinsicht

vollkommen mit denen der Inhaftierten decken. 

Die Vertreter der 55 Regierungen aus Europa und Zentralasien,

die sich in dieser Woche in Dublin treffen, um im Kampf gegen

HIV/Aids „Grenzen zu überwinden“, rufen wir dazu auf, bei jenen

Grenzen zu beginnen, die ihrer Kontrolle unterliegen – den Grenzen,

die bislang die Einführung umfassender HIV/Aids-Programme in Ge-

fängnissen verhindert haben.

Ziel

Diese Erklärung formuliert die Rahmenbedingungen für eine effektive

Antwort auf HIV/Aids in den Gefängnissen Europas und Zentralasiens.

Die hier ausgeführten Prinzipien und Artikel beruhen auf den Erfah-

rungen bester internationaler Praxis, auf wissenschaftlichen Ergebnis-

sen sowie den grundlegenden Menschenrechten der Inhaftierten und

der Pflicht der Staaten, diese Rechte zu verwirklichen.

Die Grundprinzipien 

1. Prinzip: Menschen in Gefängnissen sind Teil unserer Gemeinschaft. 

Bei den Inhaftierten handelt es sich um Väter und Mütter, Brüder und

Schwestern, Söhne und Töchter, Großväter und Großmütter, Ehemän-

ner und Ehefrauen, Geliebte, Partner/innen und Freunde/Freundin-
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nen. Der Umstand, dass sie eine Zeit lang inhaftiert sind, ändert nichts

an dieser Tatsache. Gefangene kommen aus unserer Gemeinschaft,

und die allermeisten kehren in unsere Gemeinschaft zurück. 

2. Prinzip: Menschen im Gefängnis haben ein Recht auf Gesundheit 

Dieses Recht wird verbürgt durch das internationale Recht und durch

internationale Richtlinien, Regeln und Abkommen, darunter die All-

gemeine Erklärung der Menschenrechte, der Internationale Pakt über

wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (Artikel 12), der Interna-

tionale Pakt über bürgerliche und politische Rechte (Artikel 10.1), die

Allgemeinen Grundprinzipien für die Behandlung von Gefangenen

(Grundprinzipien 5 und 9) der Vereinten Nationen und die Empfeh-

lungen der Ministerkonferenz der Mitgliedstaaten zu ethischen und

organisatorischen Aspekten der Gesundheitsfürsorge in Gefängnissen

(Empfehlung 10) des Europarates. Darin eingeschlossen sind das Recht

auf ärztliche Behandlung und Präventivmaßnahmen und das Recht

auf eine gesundheitliche Versorgung, die den im Gemeinwesen gel-

tenden Standards entspricht. Die Staaten sind verpflichtet, dieses Prin-

zip einzuhalten. Diejenigen, die das nicht tun, verstoßen gegen das

internationale Recht und gegen die internationalen Richtlinien zur

Behandlung von Gefangenen. 

3. Prinzip: Gesundheit im Gefängnis heißt Gesundheit 

für die Allgemeinheit. 

Die große Mehrheit der Inhaftierten kehrt irgendwann in die Ge-

meinschaft zurück. Daher werden Krankheiten, die man sich im Ge-

fängnis zugezogen hat oder die durch die Haftbedingungen ver-

schlimmert wurden, nach der Entlassung zu einer Angelegenheit der

öffentlichen Gesundheit. Regierungen können Themen der „Gesund-

heit im Gefängnis“ nicht ignorieren, handelt es sich dabei doch um

Themen der öffentlichen Gesundheit. Die Reduzierung von HIV- und

Hepatitis-C-Infektionen in Gefängnissen trägt wesentlich dazu bei, die

Ausbreitung dieser Krankheiten in der Allgemeinbevölkerung einzu-

dämmen. Effektive Programme der TBC-Behandlung in Haftanstalten

helfen, die Ausbreitung der (multiresistenten) TBC innerhalb und

außerhalb der Gefängnisse zu verhindern.
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4. Prinzip: Die Gesundheit der Inhaftierten zu schützen und 

die Übertragung von Krankheiten in Gefängnissen zu mindern, 

heißt zugleich, die Gesundheit des Gefängnispersonals zu schützen. 

Wird der Gesundheitszustand von Inhaftierten verbessert und das

Auftreten von Krankheiten in Gefängnissen reduziert, kommt dies

dem Gefängnispersonal zugute. Die Verbesserung der gesundheitli-

chen Versorgung und der Präventionsprogramme für die Gefangenen

ist integraler Bestandteil der Förderung von Gesundheit und Sicher-

heit am Arbeitsplatz für Haftbedienstete.

5. Prinzip: Sex und intravenösen Drogengebrauch gibt es auch 

im Gefängnis. In vielen Anstalten ist beides weit verbreitet. 

Erfahrungen in Europa und Zentralasien (wie auch sonst in der Welt)

zeigen, dass sexuelle Kontakte und intravenöser Drogengebrauch in

Gefängnissen vorkommen und oft weit verbreitet sind. Regierungen

müssen dies öffentlich zugeben und angemessene Handlungsstrate-

gien entwickeln. Diese Wirklichkeit zu leugnen, heißt, den Kampf ge-

gen HIV/Aids in Gefängnissen zu behindern.

6. Prinzip: Harm Reduction (Schadensbegrenzung) und nicht 

Null-Toleranz muss die pragmatische Handlungsbasis für den 

Kampf gegen HIV/Aids und die HIV/Aids-Versorgung in 

Gefängnissen sein. 

International ist nachgewiesen, dass sich die HIV-Infektion in Gefäng-

nissen ausbreitet, manchmal mit alarmierender Geschwindigkeit. Eine

Politik der Null-Toleranz gegenüber dem Drogengebrauch kann eine

effektive HIV/Aids-Bekämpfung in Gefängnissen behindern. Die Kri-

minalisierung des Drogengebrauchs hat dazu geführt, dass der Anteil

von Drogenkonsument(inn)en in Gefängnispopulationen überpro-

portional hoch ist. Viele hören nicht allein aufgrund der Tatsache,

dass sie inhaftiert sind, mit dem Drogenkonsum auf. Viele Gefangene

spritzen sich weiterhin regelmäßig oder gelegentlich Drogen. Null-

Toleranz-Ansätze gegenüber dem Drogengebrauch, die diese Rea-

lität missachten, zeitigen Gefängnismaßnahmen, welche die Wahr-

scheinlichkeit erhöhen, dass unsafe injiziert wird, wodurch das HIV-

Übertragungsrisiko steigt. Um HIV/Aids in Haftanstalten effektiv zu

bekämpfen, müssen Strategien für den Justizvollzug und die gesund-
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heitliche Versorgung auf der Philosophie von Harm Reduction (Scha-

densbegrenzung) gründen.2

7. Prinzip: HIV/Aids in Gefängnissen stellt in vielen Ländern ein

großes Problem dar. Staaten müssen die Epidemie gemeinsam und

kooperativ bekämpfen.

HIV/Aids ist ein internationales Problem, das nach internationalen

Lösungen verlangt. Die HIV-Prävention in Haftanstalten und die me-

dizinische Versorgung der Häftlinge mit HIV/Aids können sehr teuer

werden. In diesem Kampf sind reichere Länder moralisch verpflichtet,

ärmere Länder zu unterstützen.

8. Prinzip: Der Kampf gegen Hepatitis C in Gefängnissen ist genauso

dringend wie der Kampf gegen HIV/Aids und muss in alle Initiativen

zur Prävention und Behandlung von HIV/Aids integriert werden. 

Zu Infektionen mit Hepatitis C kommt es größtenteils durch unsafe In-

jektionspraktiken. In den Haftanstalten vieler Länder sind auch die

Hepatitis-C-Raten um ein Vielfaches höher als in der Allgemeinbevöl-

kerung, und viele Häftlinge mit HIV/Aids sind mit Hepatitis C ko-infi-

ziert. Der Kampf gegen Hepatitis C in Gefängnissen ist daher mit dem

Kampf gegen HIV/Aids verquickt. Die in dieser Erklärung formulierten

Rechte und Prinzipien gelten in gleichem Maße für Hepatitis C. Staat-

liche Strategien der HIV-Prävention und Maßnahmen zur Versorgung

von Menschen mit HIV/Aids müssen mit den gegen Hepatitis C gerich-

teten Strategien verflochten werden. 
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2 Harm Reduction (Schadensbegrenzung) ist ein Katalog von praktischen Strategien zur Abmilde-
rung der negativen Folgen des Drogengebrauchs, die von Safer Use über den kontrollierten Ge-
brauch bis hin zur Abstinenz reichen. Zu Harm Reduction gehören die Versorgung mit sterilen
Spritzbestecken und Desinfektionsmitteln, um das Mitbenutzen verunreinigter Nadeln und Sprit-
zen zu verhindern, und das Angebot unterschiedlicher Therapien für Drogenabhängige ein-
schließlich der Substitution. Harm Reduction akzeptiert, dass der Gebrauch legaler und illegaler
Drogen wohl oder übel zu unserer Welt gehört, und versucht, seine schädliche Wirkungen zu be-
grenzen, statt ihn zu ignorieren oder zu verurteilen. Drogengebrauch wird als ein vielschichtiges
Phänomen verstanden, das ein Kontinuum von Verhaltensweisen von schwerem Missbrauch bis
hin zu völliger Abstinenz umfasst. Zugleich wird anerkannt, dass manche Formen des Drogen-
gebrauchs weniger schädlich sind als andere. Harm-Reduction-Strategien „holen Drogenkon-
sument(inn)en dort ab, wo sie gerade stehen“, gehen ein auf den Drogengebrauch selbst wie 
auch auf seine Bedingungen und erfordern nicht wertende, freiwillig nutzbare Dienstleistungen
und Ressourcen für Drogengebraucher/innen und die Gemeinschaften, in denen sie leben, um sie
bei der Minderung von Folgeschäden zu unterstützen. (Von der Harm Reduction Coalition
[www.harmreduction.org] übernommene Definition.)



Aktionsrahmen

Artikel 1: Gefangene haben das Recht, sich vor einer Ansteckung 

mit HIV zu schützen. Gefangene mit HIV/Aids haben das Recht, 

sich vor einer Ko-Infektion mit Hepatitis C und TBC zu schützen.

Staaten stehen deshalb in der Verantwortung,

� dafür zu sorgen, dass „draußen“ verfügbare Angebote der HIV-Prä-

vention auch in den Gefängnissen zugänglich sind. Das schließt den

freien Zugang zu Maßnahmen der HIV-Prävention und Schadensbe-

grenzung ein, wozu u.a. sterile Spritzbestecke und Spritzzubehör,

Kondome und andere Safer-Sex-Materialien, Bleich- und Desinfek-

tionsmittel sowie sichere Tätowierinstrumente gehören. 

� Gefangenen den freien Zugang zu Methadon und anderen Substi-

tutionsbehandlungen in jenen Ländern zu ermöglichen, wo diese

Behandlungen auch im Gemeinwesen zugänglich sind. Dies schließt

die Möglichkeit ein, dass Menschen, die sich bereits in einer solchen

Behandlung befinden, diese im Gefängnis weiterführen können

und dass während der Haft eine Substitution begonnen werden

kann. Länder, in denen die Substitutionsbehandlung noch nicht le-

galisiert oder eingeführt wurde, sollten dies nachholen. 

� Harm-Reduction-Maßnahmen so zugänglich zu machen, dass Ver-

traulichkeit gewahrt und Diskriminierung vermieden wird. 

� präzise und leicht verständliche Information über die sachgemäße

Anwendung schadensmindernder Maßnahmen unter Nutzung ge-

eigneter Verteilwege anzubieten.

� während der Haft rechtzeitig eine wirksame TBC-Behandlung be-

reitzustellen und für eine angemessene Weiterbehandlung nach

der Entlassung zu sorgen.

Artikel 2: Häftlinge mit HIV/Aids haben das Recht auf Erhalt und 

Förderung ihrer Gesundheit. 

Daher stehen Staaten in der Verantwortung, 

� freien Zugang zu einer HIV/Aids-Behandlung und pflegerischen

Versorgung zu ermöglichen, die dem landesüblichen Standard ent-

sprechen. Dazu sollten die antiretrovirale Therapie, angemessene
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Ernährung, gesundheitsfördernde Angebote und Medikamente zur

Schmerzbehandlung gehören. 

� Gefangenen den gleichen Zugang zu noch nicht erprobten, experi-

mentellen und alternativen Therapien zu verschaffen, wie er für

Menschen außerhalb des Justizvollzugs besteht. 

� für HIV-positive Schwangere in Haft eine gute gynäkologische Ver-

sorgung und Geburtshilfe bereitzustellen, wozu auch eine kontinu-

ierliche antiretrovirale Therapie und eine Prophylaxe für das Kind

während und nach der Geburt gehören, um eine HIV-Übertragung

von der Mutter auf das Kind zu verhindern. 

� in den Gefängnissen für eine ausreichende Ausstattung mit medizi-

nisch qualifiziertem Personal zu sorgen. 

� die Behandlung sexuell übertragbarer Krankheiten als Schlüssel-

element in eine umfassende HIV-Versorgung einzubeziehen. 

� für eine Verbesserung von Haftbedingungen (Überbelegung, schlech-

te Wohn- und Hygienebedingungen, Lichtmangel und schlechte

Belüftung) zu sorgen, die Menschen mit geschwächtem Immunsys-

tem zusätzlich beeinträchtigen können. 

� nichtstaatlichen Organisationen und anderen externen Gesundheits-

fachkräften den Zugang zu gewähren, damit sie bei der Pflege, der

medizinischen Behandlung und psychosozialen Unterstützung mit-

wirken können.

Artikel 3: Gefangene haben das Recht auf Anonymität ihres HIV-Status. 

Daher stehen Staaten in der Verantwortung, 

� für die medizinischen Unterlagen von Häftlingen Datenschutz und

Vertraulichkeit zu garantieren. 

� dafür zu sorgen, dass infizierte Gefangene nicht auf eine Weise un-

tergebracht, klassifiziert oder behandelt werden, die ihren HIV-Sta-

tus offen legt, und dass ihre Akten nicht besonders markiert oder

gekennzeichnet werden. 
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Artikel 4: Gefangene haben das Recht auf informierte Zustimmung

im Hinblick auf medizinische Behandlung einschließlich des Rechts

auf Ablehnung einer Behandlung. 

Daher stehen Staaten in der Verantwortung, 

� bei Häftlingen mit HIV/Aids Zwangsbehandlungen zu verbieten. 

� dafür zu sorgen, dass für HIV-positive Gefangene Informationen

über die Behandlungsmöglichkeiten bereitstehen, die es ermögli-

chen, informierte Therapieentscheidungen zu treffen. 

Artikel 5: Gefangene haben das Recht auf freiwillige, vertrauliche

HIV-Tests sowie auf Beratung vor und nach dem Test. Gefangene 

haben das Recht auf Aufklärung, bevor sie in einen Test einwilligen,

einschließlich des Rechts auf Ablehnung eines Test. 

Daher stehen Staaten in der Verantwortung, 

� Zwangstests auf HIV bei Gefangenen zu verbieten. 

� Zugang zu freiwilligen, vertraulichen HIV-Tests zu schaffen. 

� dafür zu sorgen, dass eine angemessene Beratung vor und nach

dem HIV-Test ein verbindliches Element in den Testvorschriften und

in der Testpraxis darstellt. 

� Zugang zu anonymen HIV-Tests in jenen Ländern zu schaffen, wo

diese Möglichkeit für die Allgemeinbevölkerung besteht. 

Artikel 6: Gefangene mit HIV/Aids haben das Recht auf ein Leben

ohne Stigmatisierung, Diskriminierung und Gewalt. 

Daher stehen die Staaten in der Verantwortung, 

� dafür zu sorgen, dass Gefangene mit HIV/Aids nicht aufgrund ihres

HIV-Status gegen ihren Willen von der Gefängnisgemeinschaft ab-

gesondert oder isoliert werden. 

� sicherzustellen, dass Gefangene mit HIV/Aids nicht aufgrund ihres

HIV-Status von Gefängnisprogrammen, Arbeit oder Freizeitaktivitä-

ten ausgeschlossen werden. 

� allen Häftlingen und Anstaltsmitarbeiter(inne)n Information und

Aufklärung anzubieten. 
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� gegen Aidsphobie bei Häftlingen und Anstaltsmitarbeiter(inne)n

vorzugehen. 

� das gesamte Gefängnispersonal regelmäßig im Hinblick auf über-

tragbare Krankheiten und Drogengebrauch fortzubilden und dabei

jeweils die neuesten Erkenntnisse zu berücksichtigen.

Artikel 7: Gefangene haben das Recht auf zuverlässige, nicht wer-

tende und leicht zugängliche Information und Aufklärung über

HIV/Aids. 

Daher stehen Staaten in der Verantwortung,

� ein solches Angebot in verschiedenen Formen regelmäßig zur Ver-

fügung zu stellen. 

� die HIV-Prävention als ein Element eines umfassenden STI-Präven-

tionsprogramms zu thematisieren. 

� nichtstaatlichen Organisationen und anderen externen Gesund-

heitsfachkräften Zugang zu gewähren, um bei der Bereitstellung

von Information und Aufklärung mitwirken zu können. 

� die von Gefangenen initiierte Peer-Education zu unterstützen. 

Artikel 8: Gefängnispopulationen haben ein Recht darauf, dass ihre

Unterschiedlichkeit bei der Planung und Ausführung von HIV/Aids-

Services anerkannt und berücksichtigt wird.  

Daher stehen Staaten in der Verantwortung, 

� HIV/Aids-Programme und -Services anzubieten, die Unterschiede im

Hinblick auf Geschlecht, Alter, Rasse, ethnische Zugehörigkeit, Spra-

che, sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität berücksichti-

gen und respektieren. 

Artikel 9: Inhaftierte, Gefängnispersonal und nichtstaatliche Organi-

sationen sollten in die Planung und Durchführung von HIV/Aids-Pro-

grammen in Gefängnissen einbezogen werden. 

Daher stehen Staaten in der Verantwortung, 

� Strukturen zu schaffen, die eine angemessene Mitwirkung von Häft-

lingen, Gefängnismitarbeiter(inne)n und nichtstaatlichen Organisa-
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tionen im Hinblick auf Inhalt, Planung und Durchführung von HIV/

Aids-Programmen ermöglichen. 

� eine von den Gefangenen geleistete Aufklärung und psychosoziale

Unterstützung zu ermutigen und zu fördern. 

� die Nachhaltigkeit kurzfristiger NGO-Interventionen durch deren

Einbettung in Gefängnisprogramme zu sichern. 

Artikel 10: Gefangene mit HIV/Aids haben das Recht auf Kontinuität

der gesundheitlichen Versorgung nach der Entlassung. 

Daher stehen Staaten in der Verantwortung, 

� ein Verweisungssystem zwischen den Gefängnissen und dem öf-

fentlichen Gesundheitswesen im Hinblick auf medizinische Versor-

gung, soziale Dienste, Substitutionsbehandlung und Harm-Reduc-

tion-Angebote einzurichten.

� dafür zu sorgen, dass Einrichtungen des öffentlichen Gesundheits-

und Sozialwesens über ausreichende Ressourcen verfügen, um ent-

lassene Häftlinge betreuen zu können.

Artikel 11: Reichere Länder sind verpflichtet, ärmere Länder in punk-

to HIV-Prävention und medizinische Behandlungsmöglichkeiten für

Gefangene zu unterstützen. 

Daher stehen reichere Staaten in der Verantwortung, 

� Ländern mit geringeren Ressourcen und schwächerer medizinischer/

pharmazeutischer Infrastruktur bezahlbare Behandlungsmöglich-

keiten und Therapien, Harm-Reduction-Maßnahmen und fachliche

Expertise zur Verfügung zu stellen. Dazu gehört ebenso die Mög-

lichkeit der Entwicklung von HIV-Generika.
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Erklärung zu Gesundheit 
im Strafvollzug als Teil 
der öffentlichen Gesundheit

(verabschiedet am 24. Oktober 2003 in Moskau)*

Die Teilnehmer der am 23. und 24. Oktober 2003 in Moskau von Welt-

gesundheitsorganisation und Russischer Föderation gemeinschaftlich

veranstalteten Tagung gingen bei ihren Erörterungen von den inter-

nationalen Grundsätzen aus, die eine enge Verbindung zwischen öf-

fentlicher Gesundheit und Gesundheitsversorgung von Inhaftierten

als notwendig bezeichnen. 

Diese Erklärung wird von folgenden Prinzipien geleitet: 

Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle

Rechte (Artikel 12): 

Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf das für ihn

erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit an. 

Grundprinzipien der Vereinten Nationen (VN) für die Behandlung

von Gefangenen, Prinzip 9: 

Gefangenen ist ohne Ansehen ihrer Rechtslage der Zugang zu den

Gesundheitsdiensten ihres Landes zu gewähren. 

Grundprinzipien der Vereinten Nationen zu ärztlicher Ethik im Zu-

sammenhang mit der Rolle von medizinischem Personal, insbeson-

dere von Ärzten, beim Schutz von Strafgefangenen und Inhaftier-

ten vor Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder ernie-

drigender Behandlung oder Bestrafung, Prinzip 1: 

Medizinisches Personal, insbesondere Ärzte, die mit der medizini-

schen Versorgung von Strafgefangenen und Inhaftierten betraut

sind, sind verpflichtet, deren körperliche und geistige Gesundheit

in gleichem Maße und auf die gleiche Weise zu schützen und ge-

gen Krankheiten zu behandeln wie bei nicht gefangenen oder in-

haftierten Personen. 
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Außerdem nahmen die Teilnehmer den 11. Allgemeinen Bericht des

Europäischen Komitees zur Verhütung von Folter und unmenschli-

cher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe (CPT) zur Kenntnis,

in dem eine Stellungnahme zu den staatlichen Verpflichtungen ge-

genüber Gefangenen in wirtschaftlich schweren Zeiten enthalten ist: 

Das CPT ist sich bewusst, dass in wirtschaftlich schweren Zeiten

(…) Opfer gebracht werden müssen und dass Strafanstalten hier

keine Ausnahme bilden. Ungeachtet aller Schwierigkeiten bringt

der Freiheitsentzug für eine Person jedoch immer eine Fürsorge-

pflicht mit sich, die wirksame Methoden der Prävention, Über-

wachung und Behandlung erfordert. Die Erfüllung dieser Behör-

denpflicht ist vor allem bei der Behandlung lebensbedrohlicher

Krankheiten wichtig. 

Erklärung

Die Teilnehmer der Internationalen Tagung zu Gesundheit im Straf-

vollzug vom 23. bis 24. Oktober 2003 in Moskau, darunter führende

Vertreter aus Gefängnis- und Gesundheitswesen in der Europäischen

Region, möchten alle Länder der Region auf die Unverzichtbarkeit ei-

ner engen Verbindung und Verzahnung von öffentlichen Gesund-

heitsdiensten und solchen im Strafvollzug aufmerksam machen. Die

Teilnehmer weisen darauf hin, dass diese Probleme nicht nur für die

Strafvollzugssysteme in den europäischen Ländern, sondern für die

gesamte Menschheit ein Thema sind. Die Teilnehmer nehmen dabei

auch frühere Erklärungen der Vereinten Nationen und des Europarats

zu den Gefangenenrechten zur Kenntnis. 

In allen Ländern der Welt bilden Angehörige der ärmsten und

randständigsten Bevölkerungsgruppen den Großteil der Gefängnis-

insassen. Viele von ihnen leiden darum an Tuberkulose, sexuell über-

tragenen Krankheiten, HIV/Aids und psychischen Störungen. Oft wer-

den diese Krankheiten erst spät erkannt. Dabei kann es sich kein Land

erlauben, die weit verbreiteten Wegbereiter von Krankheit im Ge-

fängnis wie Überfüllung, unangemessene Ernährung und andere un-

befriedigende Zustände zu ignorieren. 

Die Teilnehmer stellen fest, dass Gesundheit im Strafvollzug ein

integraler Bestandteil des öffentlichen Gesundheitswesens eines jeden
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Landes sein muss. Hierbei müssen die öffentlichen Gesundheitsdienste

und die des Gefängniswesens aus folgenden Gründen gleichermaßen

Verantwortung für die Gesundheit im Strafvollzug tragen: 

� Unter den Gefängnisinsassen sind randständige Bevölkerungsgrup-

pen überproportional stark vertreten. Darunter sind Menschen, de-

ren Gesundheit angeschlagen ist, die an chronischen, unbehandel-

ten Krankheiten leiden, die regelmäßig Drogen konsumieren oder

anders gefährdet sind und z.B. Risikoverhalten wie Drücken und

Anschaffen praktizieren. 

� Die Bewegung infizierter oder stark infektionsgefährdeter Men-

schen in die Gefängnisse und zurück in die Gesellschaft bedeutet

bei Fehlen wirksamer Behandlung und Nachsorge sowohl innerhalb

als auch außerhalb der Gefängnismauern ein erhöhtes Verbreitungs-

risiko für übertragbare Krankheiten. Präventions- und Therapieant-

worten hierauf müssen auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und

vernünftigen Grundsätzen öffentlicher Gesundheit beruhen und

dabei private und nichtstaatliche Organisationen und die Betroffe-

nen mit einbeziehen. 

� Die meisten Gefängnisse der Welt bieten ungesunde Lebensbedin-

gungen. Überfüllung, Gewalt, Mangel an Licht, frischer Luft und

sauberem Wasser, schlechtes Essen und Infektionsausbreitung bei-

spielsweise durch Tätowieren sind an der Tagesordnung. Die Infek-

tionsraten für Tuberkulose, HIV und Hepatitis sind weit höher als in

der Allgemeinbevölkerung. 

Die in der Mehrzahl der Länder der Region entstandene Lage im Straf-

vollzug erfordert dringend umfassende Maßnahmen gegen die Ver-

breitung von Krankheiten unter den Gefängnisinsassen und für ent-

schiedene Aufklärung und Erziehung, wobei Präventionsmittel bereit-

gestellt werden müssen. Die Teilnehmer geben zur Verbesserung der

Gesundheit aller Inhaftierten, zum Schutz der Gesundheit der Straf-

vollzugsbeschäftigten und als Beitrag zur Erfüllung der Gesundheits-

ziele der Regierungen in den Mitgliedstaaten der Europäischen WHO-

Region daher folgende Empfehlungen: 

� Den Regierungen der Mitgliedstaaten wird eine enge Zusammenar-

beit zwischen den für die Gesundheit und für den Strafvollzug zu-

ständigen Ministerien empfohlen, um hohe Qualitätsstandards bei
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der Behandlung von Gefangenen und zum Schutze der Beschäftig-

ten zu sichern, gemeinsame Fachschulungen zu moderner Krank-

heitsbekämpfung durchzuführen, eine hohe Professionalität des

medizinischen Strafvollzugspersonals zu erzielen, Behandlungskon-

tinuität in Strafvollzug und Gesellschaft zu erreichen und die Statis-

tiken zu vereinheitlichen. 

� Den Regierungen der Mitgliedstaaten wird empfohlen, jedem

durch Freiheitsentzug Bestraften die erforderliche Gesundheitsver-

sorgung kostenfrei zukommen zu lassen. 

� Den öffentlichen Gesundheitssystemen und denen des Strafvoll-

zugs wird die Zusammenarbeit empfohlen, damit Schadensbegren-

zung das Leitprinzip für Präventivkonzepte gegen die Übertragung

von HIV/Aids und Hepatitis im Strafvollzug wird. 

� Den öffentlichen Gesundheitssystemen und denen des Strafvoll-

zugs wird die Zusammenarbeit empfohlen, damit Tuberkulose im

Strafvollzug früh entdeckt, rasch und angemessen behandelt und

ihre Übertragung verhindert wird. 

� Regierungsorganisationen, den medizinischen Diensten in Gesell-

schaft und Strafvollzug, den internationalen Organisationen und

den Massenmedien wird empfohlen, sich vereint um die Gestaltung

und Umsetzung einer komplexen Vorgehensweise gegen die Dop-

pelinfektion durch Tuberkulose und HIV zu bemühen. 

� Den staatlichen Behörden, den medizinischen Diensten in Gesell-

schaft und Strafvollzug, den internationalen Organisationen und

den Massenmedien wird empfohlen, sich weiter zu engagieren und

sich vereint um eine bessere psychologische und psychiatrische Ver-

sorgung der Gefängnisinsassen zu bemühen. 

� Den Regierungen der Mitgliedstaaten wird empfohlen, für verbes-

serte Gefängnisbedingungen zu arbeiten, sodass die gesundheitli-

chen Mindestanforderungen in Bezug auf Licht, Luft, Raum, Wasser

und Ernährung erfüllt werden. 

� Dem WHO-Regionalbüro für Europa wird empfohlen, dafür Sorge

zu tragen, dass all seine Fachreferate und Länderbüros bei ihrer Ar-

beit die Bedürfnisse und Probleme der Strafvollzugssysteme in Be-

zug auf die gesundheitliche Versorgung berücksichtigen und Akti-

vitäten zur Verbesserung der Gesundheit der Gefängnisinsassen

entwickeln und koordinieren. 
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Haftanstalten, Drogen und die Gesellschaft

Eine Stellungnahme („Consensus Statement“)
zu Grundsätzen, Maßnahmen und Praktiken* 

Projekt Gesundheit in Haftanstalten 

der WHO (Regionalbüro für Europa) 

und der Pompidou-Gruppe des Europarats

Bern, Schweiz

September 2001 

Gesundheit 21

HFA-ZIELE der WHO-REGION EUROPA, 
die für diese Stellungnahme Geltung haben 

Ziel 2: Gleichheit in der Gesundheitsversorgung 

Strategie: Abbau sozialer und wirtschaftlicher Ungleichheiten

zwischen einzelnen Gruppen mittels politischer, gesetzgeberi-

scher und proaktiver Maßnahmen. 

Ziel 12: Verminderung der durch Alkohol, Drogen und Tabak

verursachten Schäden 

Strategie: Breit angelegte Maßnahmen in Bezug auf Prävention

und Behandlung. 
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Zusammenfassung

Es wird nicht genügend erkannt, dass innerhalb der Strafvollzugssys-

teme wesentlich mehr für eine Verminderung der gesundheitlichen

Schäden des Drogenkonsums und eine erfolgreiche Behandlung einer

großen Zahl derjenigen Häftlinge getan werden könnte, die drogen-

abhängig sind. Aktive Gesundheitsförderung in Vollzugsanstalten

kann einen erheblichen Beitrag zum Erfolg der nationalen Strategien

zur Bekämpfung der Drogen- und Alkoholprobleme in der Gesell-

schaft leisten. 

Die gegenwärtigen nationalen Strategien zum Umgang mit den

negativen Begleiterscheinungen verbotener Drogen stützen sich auf

Gesetze, die auf die Verminderung des Angebots, der Nachfrage, des

Genusses und der aus Drogen resultierenden Schäden zielen. Unter

den Inhaftierten wächst der Anteil derer, die sich wegen Drogendelik-

ten in Haft befinden. Die Erfahrungen aus dem Projekt Gesundheit in

Haftanstalten des WHO-Regionalbüros für Europa (HIPP) haben ge-

zeigt, dass jede nationale Strategie zur Verminderung der Schäden

des illegalen Drogenkonsums das Drogenproblem in Vollzugsanstal-

ten berücksichtigen muss. Viele derjenigen, die in den Vollzug kom-

men, sind bereits zu diesem Zeitpunkt abhängig und benötigen Be-

handlung und Unterstützung, um die Schäden ihres Drogenkonsums

zu vermindern. Der Vollzug bietet dazu eine einmalige Gelegenheit. 

Diese Stellungnahme stützt sich auf die Erfahrungen und Rat-

schläge der Ländervertreter des WHO-Projekts „Gesundheit in Haftan-

stalten“ (Health in Prison, HIPP) und der Pompidou-Gruppe des Euro-

parats sowie die Ratschläge ausgewiesener Experten aus vielen Teilen

Europas. Sie wurde verfasst auf der Grundlage der Gespräche an der

„WHO/Europarat-Konferenz über Haftanstalten, Drogen und die Ge-

sellschaft“ vom September 2001 in Bern, unter der Schirmherrschaft

der Schweizer Bundesregierung. 

Dieses Dokument richtet sich an die Verantwortlichen, die in Re-

gierung und nichtstaatlichen Organisationen Einfluss auf die Gesund-

heitspolitik haben, und verbessert die Aussichten auf eine angemesse-

ne Gesundheitsversorgung für die gesellschaftlich am stärksten be-

nachteiligten und ausgegrenzten Menschen in Europa. Jedes Land

muss die Empfehlungen vor dem Hintergrund des eigenen rechtli-
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chen, wirtschaftlichen und kulturellen Umfelds prüfen. Das Ziel ist ei-

ne nachhaltige Umsetzung. Dies setzt Verständnis und Akzeptanz für

die Maßnahmen voraus. Die Erklärung sollte deshalb allen im Gefäng-

nisbereich tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und, wenn

möglich, auch den Häftlingen zugänglich gemacht werden. 

Grundlage des Berichts sind die Leitlinien des WHO-Projekts (Re-

gionalbüro für Europa) Gesundheit in Haftanstalten (HIPP). Der Frei-

heitsentzug muss als die einzig rechtmäßige Strafe für die Häftlinge

verstanden werden. Die Haft darf weder die Würde und Selbständig-

keit der Häftlinge noch deren Selbstachtung und Verantwortungsbe-

wusstsein für ihre künftige Gesundheit bzw. ihr Wohlergehen be-

schneiden. Viele von ihnen entstammen ohnehin gesellschaftlich be-

nachteiligten Gruppen, denen es an Ausbildung mangelt, die über

wenig Selbstwertgefühl verfügen, die unter Armut leiden, keine Ar-

beit haben und sich oft in schlechter psychischer Verfassung befinden. 

Mit der hohen Priorität, welche die Autoren dieses Berichts sei-

ner Verbreitung, Erörterung und Umsetzung beimessen, wollen sie

unterstreichen, dass alle Empfehlungen auf Best Practice basieren. In

einigen Ländern Europas sind viele der Empfehlungen bereits mit Er-

folg umgesetzt worden. Europa sollte alle möglichen Anstrengungen

unternehmen, als erste WHO-Region das Drogenproblem in Vollzugs-

anstalten umfassend und erfolgreich anzugehen, um so einen konkre-

ten Beitrag zur Schadensminderung im Zusammenhang mit dem Kon-

sum illegaler Drogen in der Gesellschaft zu leisten. 

Um die Umsetzung zu erleichtern, finden sich im Anhang Richt-

linien und Checklisten für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie

Leiter und Leiterinnen von Vollzugsanstalten. Dabei ist es wichtig,

den Häftlingen so viele Informationen wie möglich zur Verfügung zu

stellen. Dieser Aspekt wird in den Checklisten behandelt. 

Welche Maßnahmen sind aus der vorliegenden 

Stellungnahme abzuleiten? 

� Mitgliedsstaaten und Partnerorganisationen sind aufgefordert, Ent-

scheidungsträger aus Politik und Praxis auf diesen Bericht aufmerk-

sam zu machen. 

� Alle, die mit der Ausgestaltung oder Umsetzung von Entscheidun-

gen auf diesem Gebiet betraut sind, sollten die gegenwärtige Pra-
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xis mit den hier vorgestellten Empfehlungen vergleichen, bei Be-

darf Maßnahmen erwägen und allenfalls entsprechende Mittel be-

reitstellen. 

� Es wird zudem empfohlen, die getroffenen Maßnahmen zu doku-

mentieren, damit andere weiterhin vom Erfahrungsaustausch pro-

fitieren können. 

Zwänge, Einschränkungen und Chancen 

Es ist bekannt, dass Haft und Drogen im Rahmen des jeweiligen sozia-

len, wirtschaftlichen, kulturellen, rechtlichen und politischen Umfelds

jedes Mitgliedsstaates zu berücksichtigen sind. Was für eine gut ausge-

stattete Haftanstalt in einem reichen Land angemessen sein mag, kann

für ein anderes Gefängnis in einem Land mit großen wirtschaftlichen

Herausforderungen unangemessen oder nicht mehr als ein Wunsch-

traum sein. Auch die Gesamtzahl der Inhaftierten im jeweiligen System

und die Anzahl der Haftanstalten können die Drogenbekämpfung bzw.

die Umsetzung der Maßnahmen in einem Land wesentlich schwieriger

gestalten als in einem anderen. Selbst innerhalb des gleichen Landes

können Unterschiede im Wertekanon und in der Kultur, einschließlich

der Einstellung zu Drogen, sowie der Grad der Dezentralisierung zu

sehr unterschiedlichen regionalen Ansätzen führen. 

Die Übernahme und Umsetzung dieser Stellungnahme bietet Po-

litikern die Möglichkeit, 

� die aktuelle Politik und entsprechende Maßnahmen zu überprüfen 

� sich ein besseres Bild über bestehende Prioritäten zu verschaffen 

� bei Bedarf einen Zeitplan zu erstellen für Maßnahmen im Hinblick

auf die Entwicklung und Gewährleistung von Standards im Um-

gang mit Drogen missbrauchenden Menschen. 

Die Autoren dieser Stellungnahme sind sich bewusst, dass die Gesetze

über den Besitz und die Verbreitung von Drogen erhebliche nationale

Unterschiede aufweisen. Es bestehen ferner wesentliche Differenzen

hinsichtlich der Optionen, die der Polizei und den Gerichten im Um-

gang mit unrechtmäßigem Besitz derartiger Drogen oder deren Ver-

breitung zur Verfügung stehen. 

Dieser Bericht fordert die Politiker in jedem Land auf, sich mit al-

len Maßnahmen auseinander zu setzen, die der Polizei und den Gerich-
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ten zur Verfügung stehen und die geeignet sind, die gesundheitlichen

und sozialen Erfordernisse der Betroffenen zu berücksichtigen und

gleichzeitig die Notwendigkeit der Abschreckung zu gewährleisten. 

Aufbau der Stellungnahme

Die Stellungnahme besteht aus vier wesentlichen Teilen: 

Teil 1: Richtlinien zum Umgang mit Häftlingen, die Drogen missbrau-

chen oder vor der Inhaftierung missbraucht haben 

Teil 2: Grundsätze und Praktiken innerhalb des Strafverfolgungssys-

tems 

Dieser Teil berücksichtigt 

� die verschiedenen Phasen, die ein Straftäter oder Häftling in-

nerhalb der Gerichtsbarkeit oder des Vollzugs durchlaufen

kann; 

� übergreifende Themen, die einzelne Gruppen wie Frauen

oder junge Straftäter betreffen. 

Teil 3: Übergreifende Themen und spezielle Bedürfnisse 

Teil 4: Checklisten für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie Leiter

und Leiterinnen von Vollzugsanstalten.

Teil 1: Richtlinien zum Umgang mit Häftlingen, die Drogen
missbrauchen oder vor der Inhaftierung missbraucht haben 

1. Allgemeine Leitlinien 

1.1 Wir sind uns bewusst, dass der Drogenmissbrauch in Vollzugs-

einrichtungen den Drogenmissbrauch in der Gesellschaft widerspie-

gelt. Beispielsweise ist sowohl innerhalb von Gefängnissen als auch

außerhalb eine zunehmende Tendenz zur Polytoxikomanie (z.B. Can-

nabis, zweckentfremdete medizinische Substanzen, Alkohol usw.) zu

erkennen. Daraus folgt, dass Therapien im Vollzug entsprechende An-

gebote außerhalb des Vollzugs ergänzen sollten. 

1.2 Wir sind uns bewusst, dass sich Menschen zwischen Haftanstalt

und der Außenwelt bewegen. Dies führt dazu, dass sich in den Haft-

anstalten oftmals Krankheiten ausbreiten, die aus der Gemeinschaft
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hereingetragen wurden und die in die Gemeinschaft rückübertragen

werden. Der Schutz der öffentlichen Gesundheit hängt daher u.a. von

einer angemessenen Gesundheitsversorgung der Häftlinge ab. 

1.3 Wir sind uns bewusst, dass sich die Strafe der Inhaftierung nur

auf den Freiheitsentzug bezieht. Die Haftanstalten sollten die Strafe

nicht durch den Entzug weiterer Menschenrechte ausweiten, weshalb

z.B. eine gemessen am Standard des Gemeinwesens äquivalente Ge-

sundheitsversorgung zu gewährleisten oder die Exposition gegenüber

größeren Gesundheitsrisiken als im Gemeinwesen zu vermeiden ist. 

1.4 Wir sind uns bewusst, dass Gefängnisse sichere, geschützte und

sittsame Orte sein müssen, an denen Menschen leben und arbeiten.

Die Gesundheit, Sicherheit und das Wohlergehen aller Häftlinge und

Beschäftigten hängen von klaren Regeln, klaren Abläufen und klaren

Sanktionen für diejenigen ab, die gegen die Regeln verstoßen. 

1.5 Wir sind uns bewusst, dass viele Häftlinge sozial und wirtschaft-

lich ausgegrenzt sind und vielfach komplexe psychologische, gesund-

heitliche und familiäre Probleme haben. Diese Faktoren stehen oft im

Zusammenhang mit dem Missbrauch eines breiten Spektrums psycho-

aktiver Substanzen. 

1.6 Wir sind uns bewusst, dass das Haftpersonal die geltenden Ge-

setze beachten muss. Die Strafgesetzgebung bezüglich Missbrauchs

von psychoaktiven Substanzen variiert von Land zu Land. Beispielswei-

se bestehen bei der Altersgrenze für den legalen Kauf bzw. Konsum

von Alkohol große nationale Unterschiede. Als Folge gesellschaft-

licher Veränderungen werden verschiedentlich Gesetzesänderungen

hinsichtlich einzelner Drogen diskutiert. Vollzugsanstalten müssen je-

doch die jeweils geltenden gesetzlichen Regelungen durchsetzen. 

1.7 Wir sind uns bewusst, dass zahlreiche Straftaten in Zusammen-

hang mit Drogenmissbrauch stehen können. Einige Menschen sind im

Gefängnis, weil sie entweder illegale Substanzen besaßen (oder dessen

verdächtigt werden), verteilten oder missbrauchten bzw. sich mehrere

dieser Delikte zuschulden kommen ließen (oder derer verdächtigt wer-
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den). Andere sind inhaftiert worden, weil sie ein Beschaffungsdelikt

begingen (oder eines solchen verdächtigt werden), um ihren Drogen-

konsum zu finanzieren, oder weil ihr Einschätzungsvermögen durch

die pharmakologische Wirkung von Drogen beeinträchtigt war. Eini-

ge Menschen werden auch inhaftiert, weil sie mit einer (vermeint-

lichen) Beteiligung an Körperverletzungs- oder Einschüchterungsde-

likten oder einer illegalen Form des Drogenhandels in Verbindung ge-

bracht werden. Menschen mit Drogendelikten zu helfen, ist daher

nicht nur für ihr gesundheitliches und soziales Wohlergehen wichtig;

es ist auch ein Weg, um die Wahrscheinlichkeit einer künftigen Straf-

fälligkeit zu mindern. 

1.8 Wir sind uns bewusst, dass das Strafverfolgungssystem berück-

sichtigen muss, in welcher Form Drogenkonsumenten straffällig ge-

worden sind. Ferner sind ihre gesundheitlichen und sozialen Belange

in Betracht zu ziehen. Ein ausgewogenes Vorgehen ist umso eher zu

erreichen, je besser die Entscheidungsträger und die Öffentlichkeit

über die gesundheitlichen, sozialen sowie strafrechtlichen Aspekte

des Drogenmissbrauchs informiert sind. Oftmals gleichen die gesund-

heitlichen und sozialen Maßnahmen bei legalen Substanzen (z.B. Al-

kohol) denen bei illegalen Substanzen. 

1.9 Wir sind uns bewusst, dass Gesundheitsexperten alleine nicht in

der Lage sind, das Drogenproblem im Vollzug zu lösen. Hier ist viel-

mehr ein multidisziplinärer Ansatz erforderlich. Menschen mit Dro-

genproblemen benötigen beispielsweise bei der Entlassung aus dem

Strafvollzug Unterstützung in Form von Beratung, Informationen und

Ausbildung sowie Hilfe bezüglich Unterkunft, Lernen, Beschäftigung

und Finanzfragen. Darüber hinaus müssen die Verantwortlichen in

den Vollzugsanstalten angemessene Vorkehrungen treffen, um die

Möglichkeit der Drogeneinschleusung zu minimieren. 

1.10 Wir sind uns bewusst, dass angemessene Maßnahmen zur Redu-

zierung schädlicher Folgen durch Drogenmissbrauch unerlässlich sind,

um Gesundheitsschäden zu reduzieren. Dies gilt beispielsweise für die

Übertragung von Infektionen wie HIV und Hepatitis, aber auch Ge-

walt, Erpressung und sexuellen Missbrauch, die mit der illegalen Wei-
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tergabe von Drogen in Haftanstalten im Zusammenhang stehen kön-

nen. Wir sind uns auch bewusst, dass einige Maßnahmen zur Schadens-

begrenzung im Spannungsfeld mit anderen Aspekten eines Haftan-

staltalltags stehen können, wie z.B. Sicherheit, Strafverfolgung und

Gesundheit am Arbeitsplatz. Diese Spannungen dürften in einzelnen

Ländern und vor dem Hintergrund der jeweiligen Rahmenbedingun-

gen auf unterschiedliche Weise gelöst werden. Darauf wird in einem

späteren Abschnitt dieser Stellungnahme näher eingegangen. 

2. Leitlinien für Hilfsdienste in Vollzugsanstalten 

2.1 Wir bekräftigen die Notwendigkeit von Gesundheitsleistungen

in Vollzugsanstalten, deren Standards im Wesentlichen mit denen

des öffentlichen Gesundheitswesens vergleichbar sind. Das Prinzip

der Gleichwertigkeit erfordert Leistungen, die 

� sich nach dem Bedarf richten. Menschen in Haft dürften einen hö-

heren Bedarf an Gesundheitsleistungen haben als die breite Öffent-

lichkeit, da ihr Hintergrund häufiger von sozialer Ausgrenzung und

wirtschaftlicher Benachteiligung geprägt ist; 

� Menschen bei der Bewältigung oder Behandlung ihrer Drogenab-

hängigkeit helfen; 

� Inhaftierte in Planungen einbeziehen und sie als Partner betrach-

ten, die für ihre Behandlung und Betreuung selbst die Verantwor-

tung tragen; 

� die Ausbreitung übertragbarer Krankheiten verhindern; 

� das Gesundheitsbewusstsein fördern (einschließlich beispielsweise

des Angebots von Anti-Raucher-Kursen); und 

� die Schäden von risikoträchtigen Verhaltensweisen für Personen

und die Umwelt reduzieren. 

2.2 Wir bekräftigen die Notwendigkeit einer professionellen Ethik in

allen Belangen der Gesundheitsversorgung. Ein wichtiger Aspekt ist

dabei das Grundprinzip der Autonomie, demzufolge dem Patienten

bei medizinischen Eingriffen das Recht einer vollständigen Anhörung

(einschließlich der Verweigerungsmöglichkeit) zusteht. Von Bedeu-

tung ist ferner die professionelle Unabhängigkeit der medizinischen

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von der Verwaltung der Vollzugsan-

stalt, damit sie ihre Arbeit nach den ethischen Leitlinien ihres Berufs-
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stands ausüben können. Angehörige unterschiedlicher Berufsstände

müssen sich darüber klar werden, wie sie mit dem Spannungsfeld zwi-

schen Schweigepflicht einerseits und interdisziplinärer Arbeit anderer-

seits am besten umgehen. Einige interdisziplinäre Teams bitten Patien-

ten und Patientinnen nach entsprechender Aufklärung um Zustim-

mung zur gezielten Weitergabe relevanter Informationen. 

2.3 Wir bekräftigen, dass ethische Betreuung bewährte Betreuungs-

methoden voraussetzt. Dies sollte sowohl innerhalb als auch außer-

halb von Vollzugseinrichtungen gelten. Um das Betreuungsangebot

effizienter zu gestalten, sind fortgesetzte wissenschaftliche Untersu-

chungen hinsichtlich der geeignetsten Behandlungsmethoden unab-

dingbar. Werden Häftlinge in Versuchsprojekte einbezogen, ist zu ge-

währleisten, dass hinsichtlich Zustimmung und Vertraulichkeit ethi-

sche Aspekte angemessen berücksichtigt werden. 

2.4 Wir bekräftigen, dass Betreuungsleistungen sowohl effizient als

auch effektiv sein sollten. Dies setzt voraus, dass Leistungen auf der

Basis von Bedarfsanalysen geplant werden, sich auf Erfahrungswerte

stützen, klare Verantwortlichkeiten für die Erbringung bestehen und

eine Dokumentation einzelner Behandlungs- und Unterstützungs-

maßnahmen beinhalten, die eindeutigen Zielen dienen und regel-

mäßig überwacht und überprüft werden. Die Gesamtergebnisse soll-

ten im Rahmen einer regelmäßigen Beurteilung der gesamten Betreu-

ungsleistungen bewertet werden. 

2.5 Wir bekräftigen die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Be-

treuung. Menschen, die Probleme im Umgang mit Drogen haben und

sich wiederholt vorübergehend in Haft befinden, können Kurzaufent-

halte in Vollzugsanstalten als sehr kontraproduktiv zu den Behand-

lungs- und Betreuungsprogrammen in ihrem gewohnten Umfeld emp-

finden. Um den Bedürfnissen der Betroffenen gerecht zu werden, ist

eine echte Zusammenarbeit zwischen Vollzugsanstalt und externen

Organisationen erforderlich. Dies gilt sowohl für den Aufenthalt im

Gefängnis als auch für die Zeit danach. Für Inhaftierte mit Drogenpro-

blemen sollte dies integraler Bestandteil der Strategie ihrer Gesund-

heitsversorgung sein. 
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2.6 Wir bekräftigen die Notwendigkeit, allen Inhaftierten und Be-

schäftigten in Vollzugsanstalten entsprechende Informationen und

Aufklärung über den Umgang mit Drogen und das Risiko übertragba-

rer Krankheiten zur Verfügung zu stellen. Der Beitrag, den ein guter

Gesundheitsdienst in Vollzugseinrichtungen zur öffentlichen Gesund-

heitspflege leisten kann, ist nicht zu unterschätzen. Zumeist existiert

Informationsmaterial von Organisationen außerhalb der Vollzugsein-

richtungen. Dieses kann Haftanstalten auf verschiedenste Weise zur

Verfügung gestellt werden, z.B. durch die Verteilung von Flugblättern

sowie durch Diskussionen in Selbsthilfegruppen. Letztere sind speziell

für Menschen geeignet, die Schwierigkeiten beim Lesen haben. 

2.7 Wir bekräftigen die Notwendigkeit aller vertretbaren Maßnah-

men, um das Angebot von Drogen in Vollzugseinrichtungen zu verrin-

gern. Dadurch lassen sich die Konsummöglichkeiten der Inhaftierten

reduzieren, Anreize für Behandlungsoptionen schaffen und zudem die

Gefahren aus der illegalen Beschaffung mindern (z.B. Tyrannisierung,

Erpressung und dubiose Finanzgeschäfte – mit ihren Folgen für die

psychische Verfassung – sowie Gesundheitsgefahren für die Öffentlich-

keit durch die Verbreitung von Infektionen als Folge eines gemeinsa-

men Gebrauchs von Spritzen). Auch verschreibungspflichtige Präpara-

te werden mitunter missbraucht, weshalb die Eindämmung von Dro-

gen von einem effektiven Kontrollsystem für verschreibungspflichtige

Medikamente begleitet werden sollte. 

2.8 Wir bekräftigen die Notwendigkeit aller vertretbaren Maßnah-

men, um die Nachfrage nach Drogen in Vollzugseinrichtungen zu re-

duzieren. Umfassende Untersuchungen, Therapien und Rehabilitati-

onsmöglichkeiten unterstützen Inhaftierte in ihren Bemühungen, den

Missbrauch von Drogen einzustellen und damit die Nachfrage insge-

samt zu reduzieren. 

2.9 Wir bekräftigen die Notwendigkeit, die Drogentherapie eines

Einzelnen unter Berücksichtigung seiner Straftat in einem größeren

Zusammenhang zu betrachten, um das Risiko einer Wiederholungstat

zu reduzieren und die Bereitschaft zur Reduzierung der Gesundheits-

risiken durch die Akzeptanz einer Behandlung zu fördern. 
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Dieser Bericht basiert auf den oben genannten Leitlinien sowie den

zusammengetragenen Erfahrungen der im WHO-Projekt Gesundheit

in Haftanstalten (HIPP) und in der Pompidou-Gruppe des Europarats

vertretenen Länder. 

Teil 2: Grundsätze und Praktiken 

innerhalb des Strafverfolgungsystems

Grundsätze und Praktiken lassen sich aus unserer Sicht am besten an-

hand der einzelnen Phasen verstehen, in denen Betroffene mit dem

Strafverfolgungssystem in Kontakt geraten. Jede dieser Phasen bietet

Handlungsmöglichkeiten. Folgende Phasen kommen in Betracht: 

1. Festnahme und polizeiliche Verwahrung bei Verdacht auf eine

Straftat; 

2. Verweismöglichkeit an ein Therapieprogramm oder eine Gemein-

deeinrichtung vor oder nach einer Verurteilung; 

3. Antritt der Haftstrafe; 

4. Phase bis zur Gerichtsverhandlung innerhalb oder außerhalb einer

Haftanstalt; 

5. Zeit im Gefängnis, sofern Verurteilung durch ein Gericht; 

6. Vorbereitung auf die Freilassung; 

7. Entlassung in die Freiheit; 

8. Nachbetreuung in Freiheit. 

Nach einer Betrachtung der einzelnen Phasen soll auf einige übergrei-

fende Themen eingegangen werden. 

Die verschiedenen Phasen im Strafverfolgungssystem 

1. Verhaftung und polizeiliche Verwahrung 

Jeder Mitgliedsstaat hat Gesetze, die den Besitz von und/oder den

Handel mit gewissen Substanzen als strafbare Handlung einstufen.

Viele Konsumenten von Drogen werden von Zeit zu Zeit verhaftet.

Beispielsweise 

� werden sie wegen Drogenbesitz oder -handel festgenommen; 

� machen viele Konsumenten von Drogen die Erfahrung, dass ihnen

die Finanzierung ihres Konsums schwer fällt, weshalb sie andere

Delikte (z.B. Beschaffungskriminalität) begehen. 
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Darüber hinaus konsumiert eine erhebliche Zahl der Straftäter zu-

gleich psychoaktive Substanzen (einschließlich Alkohol), und zwar un-

abhängig davon, ob dies in Verbindung mit der begangenen Straftat

steht. 

Unser Bestreben in dieser Phase ist es, Informationen über Dro-

genkonsumenten bestmöglich zu nutzen, um die Angemessenheit der

verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen zu beurteilen. 

Zu den Maßnahmen, die dieses Bestreben unterstützen können,

zählen: 

� Aufklärung von Polizei und sozialen Diensten über die zur Verfü-

gung stehenden Optionen; 

� Anwesenheit von Suchtfachleuten auf Polizeidienststellen, die Fest-

genommene unter Berücksichtigung gesundheitlicher und sozialer

Aspekte untersuchen und im Falle von Überdosierungen oder von

Entzugserscheinungen behandeln bzw. bereits laufende Behand-

lungen fortführen oder dies in Zusammenarbeit mit externen Stel-

len gewährleisten können; 

� Ausbildung von Polizeibeamten zur frühzeitigen Erkennung von

Anzeichen für Drogenkonsum, damit sie bei Bedarf die zuvor er-

wähnten Fachleute beiziehen können; 

� Zusammenarbeit von Polizeidienststellen und Drogendiensten.

Wenn diese mit einem frisch Verhafteten bereits in Kontakt stehen,

kann die Behandlung unter Berücksichtigung der veränderten Um-

stände fortgeführt werden; 

� Abstimmung der Drogenstellen untereinander, um größtmögliche

Klarheit über die einzelnen Zuständigkeiten, die erforderlichen Un-

terstützungsleistungen und einen angemessenen Informationsaus-

tausch zu erreichen. 

2. Gerichtsverhandlung und mögliche Anordnung eines

Therapieprogramms 

Unser Bestreben ist es, die Verhaftung und das Erscheinen vor Gericht

als echte Chance für einen Drogenkonsumenten zu betrachten, um

ihn zu einer Auseinandersetzung mit seinen Gewohnheiten und der

damit verbundenen Straftat zu ermutigen. 
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Maßnahmen, die dieses Bestreben unterstützen, können beinhalten: 

� den Strafverfolgungsbehörden die Möglichkeit einzuräumen, ein

Verfahren einzustellen, wenn der Angeklagte im Rahmen eines Ge-

sundheits- und Betreuungsprogramms, das sich mit dem Drogen-

konsum und der damit verbundenen Straftat befasst, sichtbare

Fortschritte erzielt; 

� die Gerichte zu ermächtigen, die Kooperationsbereitschaft des Dro-

genkonsumenten mit Gesundheits- und Betreuungsstellen zu un-

terstützen, indem die fortgesetzte Kooperation zur Bedingung für

eine Strafaussetzung gemacht wird; 

� derartige Programme zum Bestandteil breiter angelegter Strafen

im Dienste des Gemeinwesens zu machen, wie z.B. Bewährungsauf-

lagen, Sozialdienstverpflichtung in der Gemeinde, Teilzeitaufent-

halte in Strafanstalten und Bußgelder. 

3. Inhaftierung 

Unser Bestreben ist, dass 

� Vollzugsanstalten alle vertretbaren Anstrengungen unternehmen,

um Inhaftierten Zugang zu jeglichen nicht rechtmäßig verabreichten

Medikamenten zu versperren, egal aus welcher Quelle; 

� Inhaftierte gründlich untersucht werden, damit diejenigen, die nicht

mehr an ihr Suchtmittel (einschließlich Alkohol) kommen, identifi-

ziert werden können und ihnen entsprechender gesundheitlicher

und sozialer Beistand angeboten werden kann; 

� allen neu Inhaftierten Informationen über Drogen sowie die Be-

deutung und Verfügbarkeit von Maßnahmen zur Reduzierung von

Folgeschäden an die Hand gegeben werden; 

� Mitarbeitende in Vollzugseinrichtungen wissen, dass Menschen, die

bislang nichts mit Drogen zu tun hatten, in der Haft möglicherwei-

se mit dem Konsum von Drogen beginnen. 

Inhaftierte, die Drogen konsumiert haben, benötigen neben Unter-

stützungsmaßnahmen zur Verarbeitung des Schocks der Inhaftierung

auch Hilfe, sich darauf einzustellen, dass sie den gewohnten Zugang

zu Drogen nicht mehr haben. Diese Unterstützung sollte die physi-

schen und die psychischen Aspekte der Abhängigkeit berücksich-

tigen. 
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Physische Abhängigkeit 

Hier kann eine Reihe von Strategien helfen, welche die nachfolgen-

den Optionen beinhalten: 

Entzug: Betroffenen wird durch pharmakologische und/oder

andere Therapien geholfen, physische Abhängigkeiten

von verwendeten Substanzen zu reduzieren. 

Substitution: Betroffenen wird geholfen, die physische Abhängigkeit

von einer Substanz durch die Verwendung einer alter-

nativen Substanz zu vermindern.1 Bei einigen Patienten

kann dies Teil eines Entzugprogramms, bei anderen Teil

einer längerfristig angelegten Erhaltungsstrategie sein. 

Erhaltung: ENTWEDER Betroffene werden durch klinisch verschrie-

bene Erhaltungsdosen eines Substitutionsmittels davon

abgehalten, auf eine bestimmte Substanz zurückzugrei-

fen.2

ODER Betroffenen wird durch die Verabreichung kli-

nisch verschriebener Erhaltungsdosen einer Substanz

dabei geholfen, ihren Konsum einer Substanz zu redu-

zieren und zu kontrollieren.3

Bei einigen dieser Optionen bestehen hinsichtlich der rechtlichen

Aspekte und der professionellen Richtlinien nationale Unterschiede. 

Psychologische Abhängigkeit 

Psychologische und soziale Betreuungsprogramme sind oft noch lan-

ge nach Beendigung oder Stabilisierung der physischen Abhängigkeit

notwendig. Auf diese wird in Abschnitt 5 eingegangen. 

Maßnahmen, die dieses Bestreben bei Inhaftierung unterstützen: 

� unabhängig davon, über welches Angebot eine Vollzugsanstalt

verfügt, ist es wichtig, dass neue Häftlinge daraufhin eingeschätzt

werden, welche Behandlungsmöglichkeiten in ihrer Situation am

geeignetesten sind. Besonders wichtig ist dabei, dass diejenigen,
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2 z.B. Verabreichung von Methadon-Erhaltungsdosen anstelle von Heroin.
3 z.B. Verabreichung von Heroin-Erhaltungsdosen. Hierüber liegen zwar statistische Erhebungen

aus dem Gemeinwesen, nicht aber aus dem Vollzug vor; es existiert allerdings ein positiver Erfah-
rungsbericht über einen kleinen Versuch in zwei Haftanstalten in der Schweiz.



die bereits zuvor in Therapie waren, im Vollzug eine möglichst ähn-

liche Behandlung erhalten. Gegen die Einwilligung der Betroffenen

erscheint die Behandlung einer Abhängigkeit allerdings weder in-

nerhalb noch außerhalb des Vollzugs angebracht oder rechtmäßig,

außer bei attestierter Geisteskrankheit; 

� da einige Häftlinge nicht bereit sein dürften, ihren vorherigen Dro-

genkonsum einzugestehen, kann zum Nachweis von Drogenkon-

sum für alle neuen Häftlinge im Rahmen der gesundheitlichen Ein-

gangsuntersuchung ein Urintest in Betracht gezogen werden. Wer-

den diese Tests durch Gesundheitspersonal vorgenommen, ist es

von äußerster Wichtigkeit, dass die Ergebnisse vertraulich behan-

delt werden; 

� fortgesetzte Beobachtung der Häftlinge nach der Einweisung, da-

mit diejenigen, bei denen der Drogenkonsum zunächst nicht fest-

gestellt werden konnte oder die erst im Gefängnis mit dem Kon-

sum von Drogen beginnen, identifiziert und entsprechend behan-

delt werden können; 

� Angebot von Entzugstherapien für Häftlinge mit einer Vorgeschich-

te bezüglich Drogen- und/oder Alkoholmissbrauchs durch ausgebil-

dete Mitarbeiter, bei Bedarf gefolgt von einer überwachten Absti-

nenz; 

� Schaffen eines Umfelds, das den Druck fortgesetzten Drogenkon-

sums reduziert, beispielsweise durch die Einrichtung drogenfreier

Zonen innerhalb der Haftanstalt, in die sich Inhaftierte in Verbin-

dung mit einem Angebot freiwilliger Drogentests auf eigenes Ersu-

chen umquartieren lassen können; 

� Angebot von sozialen und psychologischen Betreuungsprogram-

men, die Selbsthilfegruppen oder Einzelpsychotherapien beinhal-

ten können; 

� Nutzung eines überwachten Programms zur Verschreibung von

Substitutionsmitteln wie beispielsweise Methadon oder Buprenor-

phin als Teil einer Entgiftungstherapie; 

� Verwendung von Methadon oder Buprenorphin als Teil eines lang-

fristigen Erhaltungsprogramms; 

� Einführung von Maßnahmen zur Reduzierung von Toxizität durch

Überdosen und/oder Kontaminanten und/oder Infektionen verschie-

dener Art (siehe späteren Abschnitt über Schadensminderung). 
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4. Wartezeit bis zur Gerichtsverhandlung, innerhalb oder

außerhalb einer Haftanstalt 

In vielen Ländern kann es mehrere Gerichtsverhandlungen erfordern,

bevor ein Angeklagter gegebenenfalls schuldig gesprochen und die

Höhe des Strafmaßes festgelegt wird. Oftmals wird bei jeder Verhand-

lung neu darüber entschieden, ob der Angeklagte die Zeit bis zur Ur-

teilsverkündung in Untersuchungshaft verbringen muss oder auf frei-

em Fuß bleibt. In dieser Phase kann es zu kurzfristigen Ortswechseln

zwischen Haftanstalt und der Außenwelt kommen. 

Unser Bestreben ist, dass 

� Gesundheits- und Fürsorgeprogramme für Betroffene in derartigen

Situationen aufeinander abgestimmt werden – es ist wichtig, dass

Betroffene Kontinuität in der Fürsorge erfahren, unabhängig von

den einschneidenden Veränderungen in ihren Lebensumständen; 

� die durch derartige Situationen ausgelösten starken Belastungen

erkannt werden bzw. erkannt wird, dass diese das Risiko des Dro-

genmissbrauchs erhöhen können. Es besteht zudem die Gefahr ei-

ner starken Selbstgefährdung bis hin zum Suizid, wenn Betroffene

der Situation nicht gewachsen sind. 

Die in Abschnitt 3 aufgeführten Maßnahmen sind ebenfalls geeignet,

diesem Bestreben zu dienen. 

5. Haftzeit 

Die Haftzeit sollte als Gelegenheit genutzt werden, um mit allen Häft-

lingen die Ursachen ihrer Straftat und ihre gesundheitlichen Belange

aufzuarbeiten, wozu eine systematische Identifizierung von Häftlin-

gen mit Drogenproblemen gehören sollte. 

Viele Häftlinge benötigen weiterhin Zugang zu Leistungen, wie

sie in vorangegangenen Abschnitten dieses Berichts beschrieben wur-

den. 

Sobald jemand zu einer Haftstrafe verurteilt worden ist, ist es für

ihn oder sie möglich, zusammen mit seinen Betreuern oder Betreuerin-

nen festzulegen, wie die Zeit genutzt werden soll, um Probleme auf-

zuarbeiten. Vom zeitlichen Ablauf her ist es oft der Fall, dass die physi-

sche Abhängigkeit bereits behandelt wird. Das ist auch ein günstiger
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Zeitpunkt, um zu klären, wie mit der psychologischen Abhängigkeit

umzugehen ist. 

Unser Bestreben ist, dass 

� in Abstimmung mit den Betroffenen und als Teil der Planung des

Haftaufenthalts Betreuungspläne ausgearbeitet werden, die auf

bestehenden Maßnahmen aufbauen bzw. diese fortsetzen; 

� Häftlingen vor dem Hintergrund ihrer geänderten Lebensumstände

und im Rahmen ihrer weiteren Lebensplanung die notwendige Hil-

fe und Unterstützung zuteil wird, um sich mit ihrem Drogenkon-

sum und kriminellen Verhalten auseinander zu setzen. 

Maßnahmen, die diesem Bestreben dienen, können beinhalten 

� für die gesamte Vollzugsanstalt 

� ein Angebot zweckmäßiger Aktivitäten z.B. in Form von Weiter-

bildung oder Beschäftigung, um der Haftzeit Sinn zu verleihen,

Motivation zu wecken und eine Anstellung nach der Entlassung

vorzubereiten; 

� Sicherheitsmaßnahmen, um den Zugang zu illegalen Substanzen

innerhalb der Vollzugsanstalt zu minimieren; 

� Einrichtung drogenfreier Zonen innerhalb der Haftanstalt, be-

gleitet von freiwilligen Tests; 

� Verbesserung der psychischen Verfassung (siehe WHO-HIPP-Bericht

über die Förderung der psychischen Gesundheit in Gefängnissen); 

� Gesundheitsförderung, Aufklärung und Maßnahmen zur Scha-

densminderung; 

� Häftlingen im Rahmen der Möglichkeiten beispielsweise Beschäf-

tigungs- und Ausbildungsangebote sowie Gelegenheiten zur Teil-

nahme an kulturellen, kreativitätsfördernden Aktivitäten zu unter-

breiten und sie in Drogenaufklärungsprogramme einzubeziehen. 

� für Mitarbeitende 

� Schulungen zur Erkennung von Drogen- (und Alkohol-) Proble-

men; 

� Ermunterung zur Zusammenarbeit mit Suchtfachleuten und me-

dizinischem Gesundheitspersonal auf der Grundlage ethischer

Leitlinien; 

� Aufklärung über Leitlinien der Gesundheitsförderung. 
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� für einzelne Häftlinge 

� fortlaufende Beurteilung ihrer individuellen Bedürfnisse sowie

darauf zugeschnittene Angebote; 

� Angebot von Beratungsleistungen; 

� Ermöglichen von Unterstützungsleistungen durch Selbsthilfe-

und Peergruppen; 

� Angebot von Beratungsleistungen und Maßnahmen zur Redu-

zierung von Schäden durch Drogenkonsum (siehe spätere Erläu-

terungen); 

� Möglichkeit zur Verlegung von der Haftanstalt in eine Therapie-

einrichtung, sofern medizinisch angezeigt; 

� Möglichkeit für Häftlinge, zwecks Unterstützung während der

Haftzeit und zur besseren Wiedereingliederung nach der Freilas-

sung Kontakt zu ihren Familien aufrechtzuerhalten. 

6. Vorbereitung auf die Entlassung 

Unser Bestreben ist, dass 

� Inhaftierte wissen, dass die Wiederaufnahme des Drogenkonsums

nach einer Phase der Abstinenz mit großen Risiken verbunden ist,

insbesondere, dass Dosierungen, die der Körper vor der Abstinenz-

phase zu verkraften vermochte, tödlich sein können. 

� die Vorbereitungen auf die Entlassung schon zum Zeitpunkt der

Einweisung beginnen; 

� Betroffene im Anschluss an ihre Haftstrafe Kontinuität in der Be-

handlung erfahren; 

� Betroffene die Bedeutung einer kontinuierlichen Behandlung und

Betreuung verstehen; 

� die Bedeutung von Anpassungen im Strafmaß (z.B. Entlassung un-

ter Auflagen oder der Maßnahmenvollzug in therapeutischen Ein-

richtungen) bei Drogenabhängigen erkannt wird; 

� Betroffene ermuntert und unterstützt werden, nach ihrer Entlas-

sung aus dem Strafvollzug keinen Kontakt zu alten Bezugsquellen

aufzunehmen und nicht in Drogenkreisen zu verkehren. 

Maßnahmen, die dieses Bestreben unterstützen, können beinhalten

� die Entwicklung von Maßnahmen zur Anpassung von Strafmaßen

(Therapie statt Strafe) 
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� die Aufklärung über die Risiken von Überdosierungen nach Entlas-

sung in die Freiheit und Möglichkeiten, diese zu verhindern; 

� Unterstützung bei der Suche nach angemessener Unterkunft, Be-

schäftigung, gesundheitlicher Grundversorgung und Weiterbil-

dung bereits während der Vorbereitung und nach der Entlassung; 

� Schaffen von Anreizen zur Erhaltung oder Erneuerung von fami-

liären Kontakten und zu anderen sozialen Netzen. 

7./8. Entlassung und Nachbetreuung 

Unser Bestreben ist zu erkennen, dass dies für Inhaftierte eine beson-

dere Herausforderung darstellt, weil sie 

� Druck empfinden, in das Drogenmilieu zurückzukehren, da sie oft

über keine alternativen sozialen Kontakte verfügen und die Be-

schaffung von Drogen erheblich einfacher ist als während der In-

haftierung und weil nach einer Zeit der Abstinenz oder reduzierten

Konsums eine erhöhte Gefahr von Überdosierung besteht; 

� bei der Suche nach Unterkunft, Beschäftigung und angemessenen

sozialen Beziehungen auf Schwierigkeiten und Vorurteile stoßen

und mit entsprechenden Enttäuschungen rechnen müssen. 

Fortlaufende Betreuung in den Wochen nach der Entlassung aus dem

Strafvollzug ist für die Nachhaltigkeit der während der Inhaftierung

begonnenen Arbeit unentbehrlich. Werden die während des Straf-

vollzugs eingeleiteten Rehabilitations- und Resozialisationsmaßnah-

men nach der Entlassung nicht weitergeführt, ist ein Rückfall in den

Drogenkonsum wahrscheinlich. Letztlich führt dies zu wachsender

Kriminalität und einem steigenden Gesundheitsrisiko für die Öffent-

lichkeit. 

Maßnahmen, die dieses Bestreben unterstützen, sollten den Betroffe-

nen helfen, mit einer Vielzahl neuer Möglichkeiten und Herausforde-

rungen umzugehen. Derartige Maßnahmen können umfassen: 

� die Aufnahme geeigneter Kontakte zu Hilfseinrichtungen außer-

halb des Strafvollzugs, um eine fortgesetzte Betreuung und Be-

handlung zu ermöglichen; 

� der aktive Einbezug der Betroffenen in die Planung ihrer Wieder-

eingliederung in die Gesellschaft. Dazu kann auch gehören, dass
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Betroffene schon vor ihrer Entlassung Kontakt zu Hilfsorganisatio-

nen außerhalb der Haftanstalt aufnehmen; 

� Unterstützung der Betroffenen bei der Beschaffung einer Unter-

kunft nach der Freilassung durch entsprechende Hilfsdienste. 

Teil 3: Übergreifende Themen und spezielle Bedürfnisse 

Eine Reihe von Themen ist für alle zuvor erwähnten Phasen relevant.

Bei den in diesem Abschnitt behandelten Bedürfnissen spezieller Häft-

lingsgruppen (z.B. Frauen) gilt es daher zu berücksichtigen, dass die

hier gemachten spezifischen Vorschläge eine Ergänzung zu den zuvor

beschriebenen, für alle Häftlinge relevanten Maßnahmen sind. 

1. Ausbildung und Unterstützung der Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter 

Unser Bestreben ist, dass alle, die mit Häftlingen oder ehemaligen

Häftlingen arbeiten, Kenntnis von und Verständnis für die Arbeit von

Kollegen sowohl innerhalb als auch außerhalb des Strafvollzugs ha-

ben. Dies ist für die Abstimmung von Maßnahmen unerlässlich. 

Maßnahmen, die dieses Bestreben unterstützen können:

� In vielen Haftanstalten besteht die Notwendigkeit, Mitarbeiter und

Mitarbeiterinnen davon zu überzeugen, Gesundheitsförderung

und soziale Betreuung als bedeutenden und zentralen Teil der Ar-

beit einer Haftanstalt zu betrachten, um die spätere Wiedereinglie-

derung zu unterstützen und das Risiko weiterer Straftaten nach der

Freilassung zu reduzieren. 

� Fortbildungsveranstaltungen für Gruppen von Mitarbeitenden, die

sich aus verschiedenen Bereichen und Organisationen sowohl in-

nerhalb als auch außerhalb des Vollzugs zusammensetzen und da-

zu beitragen, den Horizont zu erweitern, gegenseitiges Verständnis

zu schaffen und die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu fördern. 

� Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, deren vornehmliche Aufgabe in

der täglichen Beaufsichtigung und der Führung der Häftlinge be-

steht, benötigen Schulung, um die wissenschaftlichen Grundlagen

von Abhängigkeit und ihrer Behandlung verstehen und mit Sucht-
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fachleuten kooperieren zu können. Gleichermaßen benötigen Sucht-

fachleute einen Überblick über alle Aspekte der Haftanstalt, in der

sie arbeiten. 

� Personalschulung und -politik müssen das Bewusstsein dafür wecken,

dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eine Vorbildfunktion haben.

Inhaftierte wissen beispielsweise, welche Mitarbeitenden vor der Ar-

beit oder in Pausen selbst geringste Mengen an Alkohol zu sich neh-

men. Derartiges Verhalten kann Häftlingen dazu dienen, sich und

anderen gegenüber die Einnahme gewisser Substanzen zu rechtferti-

gen. Daraus folgt, dass es Vorkehrungen für Mitarbeiter und Mitar-

beiterinnen mit Alkoholproblemen geben sollte. Die Mitarbeitenden

müssen auch wissen, dass mitunter Kollegen und Kolleginnen selber

Drogen konsumieren und Gefahr laufen, unter Druck gesetzt oder in

anderer Weise in Versuchung gebracht werden, Häftlinge mit Dro-

gen zu versorgen. Folglich sollten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen,

die Drogenmissbrauch betreiben, schnelle Hilfe erhalten. 

2. Frauen 

Unser Bestreben ist zu erkennen, dass 

� es in Gefängnissen mehr weibliche als männliche Häftlinge gibt, de-

ren Delikte in Verbindung mit Drogenmissbrauch stehen; 

� demzufolge ein erheblicher Teil der inhaftierten Frauen eine Ab-

hängigkeitsbehandlung benötigt; 

� Drogen missbrauchende Frauen – insbesondere wenn diese schwan-

ger sind – spezielle Bedürfnisse in Bezug auf die Gesundheitsförde-

rung haben;

� einige Frauen ihre Drogenabhängigkeit außerhalb des Vollzugs

durch Prostitution finanziert hatten; 

� einige weibliche Inhaftierte risikobehaftete Beziehungen zu Män-

nern hatten, die Drogen intravenös konsumieren; 

� Frauen häufiger die primäre Bezugsperson von Kindern sind als

Männer, was spezielle Implikationen für die Gesundheitsförderung

und Sozialbetreuung sowohl der Frauen als auch ihrer Kinder hat. 

Maßnahmen, die dieses Bestreben unterstützen, können beinhalten: 

� spezielle Beratungsangebote und Therapiemöglichkeiten für schwan-

gere, Drogen missbrauchende Frauen; 
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� angemessene Gesundheits- und Sozialbetreuung für Mütter und

Babys, die gemeinsam im Vollzug leben; 

� angemessene Gesundheits- und Sozialbetreuung für Kinder inhaf-

tierter Frauen, die außerhalb des Vollzugs leben. Obwohl die Interes-

sen des Kindes absoluten Vorrang genießen, sollte geprüft werden,

ob ein fortgesetzter Kontakt zur inhaftierten Mutter möglich ist; 

� Bildungsangebote über soziale Beziehungen, gesundheitsrelevante

Fragen der Sexualität (einschließlich Verhütung) und Möglichkeiten

der Schadensminderung für Drogen missbrauchende Frauen in Haft. 

3. Jugendliche 

Unser Bestreben ist zu erkennen, dass junge Menschen sich noch in

der Entwicklung befinden und besondere Bedürfnisse haben. Zum

Beispiel, dass 

� sich bei vielen Jugendlichen allgemeine und soziale Fähigkeiten

noch in der Entwicklung befinden; 

� dass Familien und andere Beziehungsnetze eine besonders wichti-

ge Quellen der Unterstützung sein können; 

� es eine wachsende Zahl Jugendlicher gibt, die Drogen- und/oder Al-

koholmissbrauch betreiben oder betrieben haben; 

� dass Jugendliche eine erhöhte Tendenz zu riskantem Drogenkon-

sumverhalten aufweisen. 

Maßnahmen, die dieses Bestreben unterstützen, können beinhalten: 

� die Berücksichtigung von Drogen-und Alkoholaufklärungskampa-

gnen in Ausbildungsprogrammen; 

� die Ausrichtung von Ausbildungsprogrammen auf die Entwicklung

bestimmter Fähigkeiten (z.B. Lesen, Rechnen und Eigenverantwor-

tung); 

� Angebot körperlicher Aktivitäten; 

� Zusammenarbeit mit Jugend- und Sozialeinrichtungen außerhalb

des Vollzugs bei der Entwicklung von Angeboten, die Jugendliche

auf die Entlassung aus dem Strafvollzug vorbereiten und die ihnen

bei der Suche nach angemessener Unterkunft, Ausbildungs- und Be-

schäftigungsmöglichkeiten helfen; 

� Initiativen, die Jugendliche ermuntern, Kontakt mit ihren Familien

zu pflegen oder wieder aufzunehmen; 
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� Förderung geeigneter kultureller Gruppenaktivitäten, Ausbildungs-

und Vorbildfunktionen durch Selbsthilfegruppen für Jugendliche, ins-

besondere wenn es darum geht, Eigenverantwortung zu entwickeln. 

4. Ethnische Minderheiten 

Unser Bestreben ist zu erkennen, dass Mitglieder ethnischer Minder-

heiten mit erheblichen zusätzlichen Problemen konfrontiert sein kön-

nen, die aktives Handeln erfordern. Zum Beispiel: 

� Rassenvorurteile und -diskriminierung, die eine effektive Wieder-

eingliederung, das Selbstwertgefühl und das Wohlbefinden beein-

trächtigen können, müssen bekämpft werden; 

� Unterscheiden sich die vorherrschende Sprache und Kultur des Lan-

des ihrer Inhaftierung von ihrer eigenen, sollten geeignete Maß-

nahmen ergriffen werden, um Benachteiligungen zu vermeiden; 

� die Bevölkerung des Landes, in dem sie inhaftiert wurden, kann

zum Thema Drogen- und Alkoholkonsum andere Wertvorstellun-

gen haben als die Menschen ihres Herkunftslandes. 

Maßnahmen, die dieses Bestreben unterstützen, können beinhalten: 

� Leitende und Mitarbeitende von Haftanstalten finden Wege, um

rassistische Tendenzen in ihren Einrichtungen zu bekämpfen; 

� Sozialeinrichtungen außerhalb des Vollzugs müssen gewährleisten,

dass ihr Handeln in jeder Hinsicht frei von diskriminierenden Ein-

stellungen und Praktiken ist; 

� Unterstützung bei der Beschaffung von Unterkunft, Beschäftigung

und Ausbildungsplätzen, da es in diesen Bereichen häufig zu Diskri-

minierungen kommt; 

� gegebenenfalls Unterstützung bei der Ausbildung, einschließlich

Sprachkursen; 

� Aufklärung und Sensibilisierung aller Mitglieder von Mitarbeiter-

und Häftlingsgruppen über das Thema ethnische Unterschiede. 

5. Menschen, die bei einem Arbeits-/Urlaubaufenthalt 

im Ausland inhaftiert worden sind 

Unser Bestreben ist zu erkennen, dass diese Häftlinge mit erheblichen

zusätzlichen Problemen konfrontiert sein können. Dies kann Menschen

betreffen, die sich bei der Einreise in ein anderes Land im Besitz von
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Drogen befanden. Diese Häftlinge werden häufig aufgefordert, sich

nach Freilassung in ihr Ursprungland zu begeben, was die Möglichkei-

ten einschränkt, bei der Vorbereitung auf die Freilassung Aspekte der

Kontinuität in der Gesundheits- und Sozialfürsorge zu berücksichtigen. 

Eine Maßnahme, die dieses Bestreben unterstützen könnte: 

� Kontakt zu Sozialeinrichtungen des entsprechenden Landes aufzu-

nehmen, wenn die Leitung einer Vollzugseinrichtung feststellt, dass

sie regelmäßig mit Gruppen von Häftlingen aus bestimmten Län-

dern zu tun hat, um auf diese Weise eine gewisse Kontinuität in der

Betreuung nach der Freilassung und der Rückkehr zu gewährleisten. 

6. Schadensminderung 

Wie in den Leitlinien dargestellt, ist es unser Bestreben, angemessene

Maßnahmen zur Schadensminderung als unabdinglich zu begreifen,

um die vielfältigen aus Drogenmissbrauch resultierenden Gesundheits-

risiken zu reduzieren. Zu den Risiken zählen: 

� die Übertragung von Infektionen wie z.B. HIV und Hepatitis – die

ernste Folgen für die Öffentlichkeit ebenso wie den einzelnen Häft-

ling haben; 

� die gesundheitlichen Folgen von Gewalt, Nötigung und sexuellem

Missbrauch, die im Zusammenhang mit der Beschaffung und Finanzie-

rung von Drogen in Gefängnissen stehen; ein besonderes Risiko be-

deutet dabei die Weitergabe von sexuell übertragbaren Infektionen; 

� Überdosierungen; 

� Konsum verunreinigter Drogen; 

� Nebeneffekte des Drogenmissbrauchs. 

Wir sind uns auch bewusst, dass zwischen einigen Maßnahmen zur

Schadensminderung und anderen wichtigen Aspekten einer Haftan-

stalt wie z.B. der Sicherheit, dem Strafrecht und der Gesundheit am

Arbeitsplatz ein Spannungsfeld besteht. Diese Spannungen müssen in

verschiedenen Ländern und Örtlichkeiten auf unterschiedliche Weise

gelöst werden. Dies kann von folgenden Variablen abhängen: 

� vorhandene Ressourcen 

� Art der betroffenen Häftlinge; 

� Größe und Sicherheitsstufe der Einrichtung; 
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� rechtliches und kulturelles Umfeld; 

� wirtschaftliches Umfeld. 

Maßnahmen, die dieses Bestreben unterstützen können:

� Schadensminderung im Zusammenhang mit der Übertragung von

Infektionen 

Der Grundsatz der Gleichwertigkeit geht davon aus, dass in Haft-

anstalten – ähnlich wie außerhalb des Vollzugs – eine Vielzahl von

Maßnahmen zur Schadensminderung ergriffen werden können. Zu

den Maßnahmen außerhalb des Vollzugs gehören vertrauliche Tests

mit vorangehender und anschließender Beratung, effektive Be-

handlung, öffentliche Informationskampagnen, persönliche Infor-

mation und Beratung, Aufklärung über sicheren Drogenumgang

und sicheren Geschlechtsverkehr, Selbsthilfegruppen und -initiati-

ven, Impfmaßnahmen, wo Impfstoffe erhältlich und anerkannt sind

(z.B. Hepatitis B), Beratung über die Verwendung von Methoden

zur Reinigung und Desinfektion von Nadeln und Spritzen, die Be-

reitstellung von sterilen Nadeln und Spritzen und die Verfügbarkeit

von Kondomen. 

Eine Reihe von Ländern bietet Inhaftierten bereits ein breites

Spektrum an Kursen zum Thema Gesundheitsaufklärung sowie Be-

ratungsmöglichkeiten über Maßnahmen zur Schadensminderung

an. Einige Länder ermöglichen Häftlingen ferner die Impfung ge-

gen Hepatitis B. In vielen Staaten sind Hepatitisinfektionen unter

Häftlingen, die intravenös Drogen konsumiert haben, weiter ver-

breitet als HIV-Infektionen. 

Wie zuvor dargestellt, muss das Leistungsangebot in Vollzugsan-

stalten das rechtliche, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Umfeld

berücksichtigen. Haftanstalten können unter Umständen Angebo-

te machen, die außerhalb des Vollzugs nicht zur Verfügung stehen,

wie z.B. drogenfreie Trakte, in die sich Häftlinge verlegen lassen

können, um nicht dem Druck von Dealern ausgesetzt zu sein, sowie

regelmäßige Drogentests, um sicherzustellen, dass ein Bereich wirk-

lich drogenfrei bleibt. 

Im Gefängniskontext gibt es ferner eine Vielzahl von Vorschlä-

gen zu Maßnahmen der Schadensminderung wie z.B. Programme

für den Austausch gebrauchter gegen neue Nadeln. 
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Gegenwärtig gibt es in 20 Haftanstalten in Europa (in der Schweiz,

in Deutschland, Spanien und Moldawien) Vorkehrungen zum Aus-

tausch gebrauchter Nadeln, die Teil einer umfassenden Drogenstra-

tegie in diesen Einrichtungen sind. Die Anstalten stützen sich dabei

auf verschiedene Modelle. Im Männergefängnis Centro Peniten-

ciario de Basauri in Spanien beispielsweise können die Nadeln nur

durch einen Kontakt zu speziellen Mitarbeitenden gegen neue ge-

tauscht werden, da dies die Gelegenheit eröffnet, andere Themen

anzusprechen. Im Frauengefängnis Hindelbank in der Schweiz und

im Frauengefängnis Vechta in Deutschland besteht durch den Ein-

satz von Automaten im Wohnbereich eine Trennung zwischen Dro-

genberatungsgespräch und Austausch gebrauchter gegen neue

Nadeln. In einem Gefängnis in Moldawien werden Spritzen von Häft-

lingen ausgegeben, die auf freiwilliger Basis an einem Selbsthilfe-

projekt teilnehmen. In der Schweiz hat das Justizministerium als Re-

aktion auf die bisherigen Erfahrungen derartige Projekte für legal

und notwendig erklärt. In einem Kanton der Schweiz (Bern) ist die

Möglichkeit zum Austausch gebrauchter gegen neue Nadeln inzwi-

schen vorgeschrieben. 

Die Auswertungsberichte erachten Programme für den Austausch

gebrauchter gegen neue Nadeln als nützlich, wenn sie integraler Be-

standteil einer allgemeinen Drogen- und Gesundheitsstrategie in

Gefängnissen sind. Wo sie angeboten werden, sollten sie durch wei-

tere Maßnahmen wie z.B. die allgemeine Gesundheitsförderung,

psychosoziale Beratung, drogenfreie Behandlung und Substitutions-

therapien flankiert werden. Die Studien legen den Schluss nahe, dass

eine erfolgreiche Umsetzung vom Vorhandensein ausreichender

Systeme zum Schutz der Vertraulichkeit sowie gesundheitlicher und

sicherheitsrelevanter Vorkehrungen für diejenigen abhängt, die im

Vollzug arbeiten. Eine erfolgreiche Umsetzung erfordert ferner, die

Zustimmung des Haftpersonals, der Inhaftierten selber, von Fachleu-

ten, der Justizbehörden und der Öffentlichkeit zu gewinnen. 

Umgekehrt wird allerdings auch die Ansicht vertreten, dass Po-

gramme für den Austausch gebrauchter Nadeln gegen neue wider-

sprüchliche Botschaften hinsichtlich des Konsums illegaler Drogen

vermitteln können. Beim Versuch, ein Gleichgewicht im schwierigen

Spannungsfeld zwischen Gesundheitsförderung und Sicherheits-
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aspekten zu finden, stellen einige Länder Häftlingen lediglich Mög-

lichkeiten für die Desinfektion der Nadeln zur Verfügung, während

andere, wie erwähnt, den Austausch gebrauchter gegen neue Na-

deln zulassen. 

Es ist unseres Erachtens von entscheidender Bedeutung, dass alle

Entscheidungsträger, die sich mit Drogenkonsum in Vollzugseinrich-

tungen befassen, über aktuelle Entwicklungen auf diesem Gebiet

informiert sind und ihre jeweiligen Maßnahmen und Praktiken zur

Schadensminderung vor diesem Hintergrund überprüfen. 

� Verminderung anderer drogenbezogener Schäden 

Viele Schäden können vermindert werden, wenn Häftlinge dabei

unterstützt werden, auf Drogen zu verzichten oder – wie an anderer

Stelle dieses Berichts erläutert – Drogen (bzw. Substitute) in medizi-

nisch kontrollierter Weise einzunehmen. 

Es ist auch wichtig, dass Mitarbeitende in Schulungen erfahren,

wie sie sich vor Schäden schützen können, und über entsprechende

Ausstattung verfügen. 

Es sollten Richtlinien und Maßnahmen existieren, die den Um-

gang mit Themen wie Gewalt, Nötigung und sexueller Missbrauch

regeln, da in Haftanstalten diese Probleme auch ohne das Vorhan-

densein von Drogen auftreten können. Empfehlungen dazu finden

sich im Konsensusbericht des Projekts Gesundheit in Haftanstalten

unter dem Titel Psychische Gesundheitsförderung in Vollzugseinrich-

tungen, der auf der Konferenz in Den Haag im November 1998 ver-

abschiedet wurde. 

7. Komorbidität 

Unser Bestreben ist zu erkennen, dass Häftlinge, die Drogen konsu-

mieren, häufig weitere physische und/oder psychische Gesundheits-

probleme haben. Einige davon können im Zusammenhang mit dem

Drogenmissbrauch stehen, z.B. Infektionen durch verunreinigte Na-

deln oder die Vernachlässigung wichtiger persönlicher Bedürfnisse, da

die Finanzierung von Drogen zu Lasten des Lebensunterhalts geht.

Gesundheitsprobleme infolge von Beziehungen zu intravenös injizie-

renden Drogenkonsumierenden, die ihrerseits Nadeln gemeinsam mit

anderen nutzen, oder der Prostitution als Finanzierungsquelle des
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Drogenkonsums sollten ebenfalls als Folgeprobleme des Drogenmiss-

brauchs behandelt werden. Andere gesundheitliche Probleme kön-

nen Nebeneffekte der Substitution sein (beispielsweise entwickeln

viele Methadonkonsumenten Zahnprobleme). Es hat sich ferner ge-

zeigt, dass Drogenmissbrauch (einschließlich Alkohol) oftmals in Ver-

bindung mit seelischen Problemen wie Depressionen oder Psychosen

steht. Noch ist allerdings nicht klar, ob diese Verbindung auf einem

kausalen Zusammenhang beruht. Es ist jedoch wichtig, dass Betreu-

ungs- und Therapieangebote für Menschen, die Drogenmissbrauch

betreiben, einen ganzheitlichen, sowohl Gesundheits- wie auch Sozi-

alprobleme berücksichtigenden Ansatz verfolgen. 

Maßnahmen, die dieses Bestreben unterstützen können:

� umfassende Gesundheitsuntersuchung und -beobachtung; 

� Zusammenarbeit mit Gesundheitsdiensten, die in der Vergangen-

heit mit den Betroffenen Kontakt hatten, damit Informationen

über frühere Gesundheitsprobleme und Therapien vorliegen; 

� Abstimmung zwischen Fachleuten, die möglicherweise mit ver-

schiedenen Aspekten der Gesundheitsförderung von Inhaftierten

vertraut sind; 

� Angebot zahnärztlicher, psychischer sowie den Sexualbereich be-

treffender Gesundheitsleistungen in Haftanstalten. 

8. Beobachtung und Auswertung 

Es besteht die Notwendigkeit zur Auswertung erprobter Programme

und Ansätze, um Erfahrungswerte für die Entwicklung von Standards

zu erhalten. 

Teil 4: Checklisten für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
sowie Leiter und Leiterinnen von Vollzugsanstalten

1. Checkliste für lokale Anbieter und Anbieterinnen von

Gesundheitsdiensten 

Menschen in Haft kommen aus der Gesellschaft und kehren später in die

Gesellschaft zurück. Eine effektive Gesundheitsförderung sowohl wäh-

rend als auch nach der Haftzeit liegt daher im öffentlichen Interesse. 
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Die nachfolgenden Maßnahmen sollen lokalen Fürsorgeeinrich-

tungen helfen, Menschen, die mit Drogen in Kontakt gekommen sind,

nach ihrer Freilassung effektiv zu unterstützen: 

1.1 Kontaktaufnahme zu Polizeidienststellen, Gerichten und Haftan-

stalten, damit dort Beschäftigte auf entsprechende Angebote verwie-

sen werden können; 

1.2 Unterstützen von Haftanstalten, Gerichten und Polizeidienststel-

len, die über keine eigenen Mitarbeiter in der Gesundheitsförderung

verfügen, entsprechende Dienste einzurichten; 

1.3 Treffen mit Mitarbeitenden von Gesundheitsdiensten in Haftan-

stalten und Polizeidienststellen zur Einrichtung eines schriftlichen In-

formationsaustausches, um Kontinuität in der Behandlung innerhalb

und außerhalb der Haftanstalt und einen Erfahrungsaustausch über

Entwicklungen in der Praxis zu gewährleisten; 

1.4 Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse von Frauen, Ju-

gendlichen und Mitgliedern ethnischer Minderheiten; 

1.5 Berücksichtigung von Häftlingen als wichtiger Teil der lokalen

Gemeinde bei Erhebungen und Datenerfassungen über die gesund-

heitlichen Bedürfnisse lokaler Populationen. 

2. Checkliste für die Leitenden von Vollzugsanstalten 

Die Öffentlichkeit ist auf eine effektive Gesundheitsversorgung wäh-

rend und nach der Haftzeit angewiesen. Haftanstalten bieten die Ge-

legenheit, ein weites Spektrum von Gesundheitsproblemen zu behan-

deln, einschließlich solcher, die mit Drogenmissbrauch im Zusammen-

hang stehen. 

Die nachfolgenden Maßnahmen sollen Leitenden von Haftan-

stalten dazu dienen, Häftlingen mit Drogenproblemen effektive Hilfe

anzubieten: 

2.1 Berücksichtigung der in der Stellungnahme („Consensus State-

ment“) Psychische Krankheiten in Vollzugseinrichtungen des WHO-Pro-

Pr
oj

ek
t 

„G
es

un
d

he
it

 in
 H

af
ta

n
st

al
te

n
“

In
te

rn
at

io
n

al
e 

Le
it

li
n

ie
n

76



jekts Gesundheit in Haftanstalten (Health in Prison, HIPP) enthaltenen

Checkliste. Als Teil einer breiter angelegten Empfehlungsliste zum The-

ma Gesundheitsförderung in der Haft umfasst sie auch Ratschläge für

den Umgang mit Tyrannisierung und Einschüchterung in Gefängnissen; 

2.2 Kontaktaufnahme zu Polizeidienststellen, Gerichten und von

den Gemeinden getragener Gesundheitseinrichtungen, um ihnen An-

sprechpartner und -partnerinnen beim Gesundheitsdienst der Haftan-

stalt zu nennen; 

2.3 Treffen mit Mitarbeitenden von Gesundheitsdiensten auf Polizei-

dienststellen und Gesundheitseinrichtungen der Gemeinden zur Ein-

richtung eines schriftlichen Informationsaustausches, um Kontinuität in

der Behandlung innerhalb und außerhalb der Haftanstalt und einen Er-

fahrungsaustausch über Entwicklungen in der Praxis zu gewährleisten; 

2.4 Personalschulung, damit alle Mitarbeitenden einer Haftanstalt

mit der Drogenproblematik vertraut sind und ihre Rolle innerhalb ei-

nes interdisziplinären Prozesses verstehen; 

2.5 Bildung von bereichsübergreifenden Gruppen zwecks Förderung

eines interdisziplinären Arbeitsansatzes; 

2.6 Befolgung ethischer Grundsätze durch das Personal einer Haft-

anstalt; 

2.7 Überprüfung von Umfang und Angemessenheit der Maßnahmen

zur Schadensminderung in Haftanstalten, sowohl hinsichtlich des Per-

sonals als auch der Häftlinge; 

2.8 Überprüfung von Umfang und Angemessenheit der Maßnahmen

zur Identifizierung und Beurteilung von Drogenmissbrauch (einschließ-

lich Alkohol) bei der Einweisung; 

2.9 Überprüfung von Umfang und Angemessenheit der gesundheit-

lichen und sozialen Betreuung von Häftlingen, die Drogenmissbrauch

(einschließlich Alkohol) betrieben haben oder noch betreiben; 
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2.10 Entwicklung von Richtlinien über das Rauchen mit dem Ziel, so-

wohl für Personal als auch Häftlinge die Option zu schaffen, in einer

rauchfreien Umgebung zu arbeiten bzw. untergebracht zu sein; 

2.11 angemessenes Behandlungsangebot für Menschen mit psychi-

schen Krankheiten sowie Zahn- und Hygieneproblemen; 

2.12 Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse von Frauen, Ju-

gendlichen und Mitgliedern ethnischer Minderheiten; 

2.13 Beobachtung der Verhaltensmuster beim Drogenkonsum mit

dem Ziel, dadurch das Angebot einer geeigneten Drogenberatung zu

verbessern; 

2.14 angemessene Aufklärung der Häftlinge über Drogen (durch

Schulung ebenso wie in schriftlicher Form) einschließlich ihrer Wir-

kung, gesundheitlichen Risiken, möglicher Maßnahmen zur Schadens-

minderung sowie über entsprechende Angebote innerhalb der Haft-

anstalt und nach der Freilassung; 

2.15 sowohl Mitarbeitenden von Gesundheitsdiensten als auch ande-

ren Beschäftigten der Haftanstalt, die Kontakt zu Drogenkonsumie-

renden haben, diese Stellungnahme zur Verfügung stellen. Für Häft-

linge sollte das Dokument in der Bücherei der Haftanstalt zugänglich

sein; 

2.16 während die Eigenverantwortung eines jeden Häftlings durch

angemessene Maßnahmen gefördert werden sollte, empfiehlt sich ei-

ne effektive Kontrolle verschreibungspflichtiger Präparate, um Mög-

lichkeiten des Missbrauchs einzuschränken. (Damit soll jedoch keines-

falls der Grundsatz in Frage gestellt werden, dass die Verschreibung

von Medikamenten in der Verantwortung der Mediziner liegt.) 
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